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subsidiären Beitragspflicht, wie die Entlastungen aus der Verminderung der
Ausgaben für die Armen, nach den für die einzelnen Arten der Armenpflege
geltenden Grundsätze auf die Gemeinden und Kantone.

Nach dem Entwurf des Bundesrates vom August 1929 bleibt es der Regelung der Kantone
überlassen, wie sie die Last aus der subsidiären Beitragspflicht zwischen Kanton und Gemeinden
aufzuteilen belieben. In der Botschaft äussert sich der Bundesrat dahin, dass dagegen ini
interkantonalen Verkehr die Ueberwälzung der Last aus der subsidiären Beitragspflicht auf
den Heimatkanton nicht in Aussicht genommen sei, da es sich eben nicht um eine Armenpflege,
sondern um eine Versicherung handle. Durch diese Einschränkung der Ueberwälzung wird
der Kanton Bern etwas begünstigt.

Die Zahl der Unterstützungsfälle von Wiedereingebürgerten, an deren
Lasten der Bund Beiträge leistet, ist sehr unbedeutend. Wir sahen deshalb
davon ab, die Wirkung der Alters- and Hinterlassenenversicherung auf diese
Beiträge zu ermitteln. Der Einfachheit halber haben wir die Berechnungen
so vorgenommen, wie wenn der Bund überhaupt keine Zuschüsse an die Lasten
der Armenpflege der Wiedereingebürgerten geben würde. Der Fehler, der dadurch
entsteht, ist für das Schlussergebnis belanglos.

IV.

Die Ergebnisse der Hauptuniersuchung.
a. Allgemeines.

Um die Wirkung der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf die Finanzlage

der Gemeinden festzulegen, haben wir in 49 Gemeinden des Kantons
Einzelerhebungen gemacht, die alle Elemente lieferten, die für die Berechnungen
notwendig wurden. Ueber jeden Arbeitnehmer wie über jeden Einwohner, dem
eine Unterstützung in irgend einer Form zukam oder dem aus Bedürftigkeit die
Steuer teilweise oder ganz erlassen wurde, ist ein Rapportformular erstellt
worden, das die notwendigen Einzelangaben enthielt. Es wurden dazu 8
verschiedene Formulare nötig.

Bei der Verarbeitung teilten wir die Gemeinden nach ihrer wirtschaftlichen
Struktur ein in „bäuerliche", „gemischte" und „gewerblich-städtische" ein.
Die Erhebung erstreckte sich auf folgende Gemeinden:

Bäuerliche
Gemeinden

(mehr als 50% der Erwerbs¬
tätigen gehören zur

Landwirtschaft.)

Gemischte
Gemeinden

(20—50% der Erwerbstätigen

gehören zur
Landwirtschaft.)

Gewerblich-städtische
Gemeinden

(bis 20% der Erwerbstätigen
tätigen gehören zur

Landwirtschaft.)

„Oberland"
(Amtsbezirke: Oberhasli, Interlaken, Frutigen, Obersimmental, Niedersimmental und Saanen.)

Adelboden Wimmis Interlaken
Gsteig
Grindelwald
Schattenhalb
St. Stephan

„Mittelland"
(Gebiet von der Stockhorn-Hohgantkette bis Jura-Südfuss.)

Arni Belp Herzogenbuchsee
Blumenstein Huttwil Lengnau
Buchholterberg Jegenstorf Lyss
Eggiwil Kallnach Muri
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8uk»8Ìdiâren Deitrug8pkliekrt, wie die Dntiu8tungen au8 der Verminderung der'

Vu8gsden kür dis àmen, nuekr den kür die einzelnen Vrten cìer Vrmenpkìege
geltenden Drund8üt?e uuk die Gemeinden und Kuntone.

Kach dem Kntwurk des Dundesrates vom August 1929 hleiht es der Kegslung der Kantoi»e
üksrlassen, v?ie sis die Dsst aus der sudsidiären Dsitrsgspklicht ^^ischsn Kanton und Demsinden
aràuteilen hgliebsn. In der Dotschalt äusssrt sich der Bundesrat dahin, dass dagegen in»
intsrhantonslen Verlcehr die Debsrwäl^ung der Dast ans der sudsidiären Dsitrsgsxklicht auk
den Deimatlcanton nicht in Aussicht genommen sei, da es siel» eden nicht um eins VrmsnpIIege,
sondern um eins Versicherung handle. Durch diese Dinschränhung der Dsker^välxung ^vird
der Kanton Lern etxvas hegünstigt.

Die der Dnter3tütxung8kslle von Wiedereingelrürgerten, un deren
Ds8ten der Dund Leitrüge 1eÌ8tet, Ì8t 8elrr unlredeutend. ^Vir 8ulren de3truID
duvon sk>, die Wirkung der Allers- und llinterIu83enenver8Ìeàerung unk diese
Deitrüge ?u ermitteln. Der DinkueDlreit Dulder Duden wir die Dsreednungen
30 vorgenommen, wie wenn 6er kund üderduupt Deine Xu8edü38k un die Du8ten
der Vrmenpklege der VDedereingedürgerten geden würde. Der Dedler, der dudured
ent8tedt, Ì8t kür d»8 8ed1u88ergednÌ3 De1ung1o8.

IV.

vie Lrgedmsse âer tlauptuntersuckun^.
a. Allgemeines.

Dm die ^VirDung der V1ter8- und dlinterlu38knenver8Ìederung uuk die Dinun^-
luge der Demeinden ke8txulegen, Duden wir in 49 Gemeinden de3 I<unton8
Dinxelerdedungen gemaedt, die ulleDlemente liekerten, die kür die Dereednungen
notwendig wurden. Deder jeden àDeitnedmer wie üder jeden Dinwodner, dem
eine Dnter8tüt?ung in irgend einer Dorrn ?uDum oder dem uu8 DedürktigDeit die
Ateuer teilweÌ3e oder gun? erlu38en wurde, Ì8t ein klupportkormulur er8tellt
worden, du3 die notwendigen Din^elunguden entdielt. d8 wurden du2u 8 ver-
8olriedene Dormulare nötig.

Lei der Verurdeitung teilten wir die Gemeinden nuod idrer wirt8oDuktlieden
AtruDtur ein in ,,Däuer1ieDe", ,,gemÌ3eDte" und ,,g6WkrDIieD-8tûdtÌ8ede" ein.
Die Drdedung er8treedte 8Ìelr uuk kolgende Gemeinden:

Lüuerlicde
(îemeînâen

smehr als 59^ der Krwsrds-
tätigen gehören 2ur

Dandwirtscdakt.)

üemi8chte
Lemeînâen

s29—59^ àer Krwerds-
tätigen gehören 2ur

Danàirtsehakt.)

üerverdlick-stäätisehe
tiemeincken

^his 29^ cler Krwerds tätigen
tätigen gehören /.ur

dandwirtsehakt.)

„Dderland"
st^mtsbe^irDe: Dberkssli, InterlaDen, ?rutigen, Dhsrsimmental, Kiedersimmsntal und Launen.)

tlrdelboâsn ^Vimmis InterlaDen
Dstsig
Drindelwalcl
Lehattenhalk
Lt. Ltephsn

,Mittelland"
fehlet von der Ltoehhorn-Kohgantliette his dura-Lüdluss.)

àni Delp Dsr/.ogenducllsee
Llumenstsin Duttwil Dvngnari
Luchholterderg degsnstork D^ss
Kggiwil Kallnaeh Nuri
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Bäuerliche Gemischte Gewerblich-städtische
Gemeinden Gemeinden Gemeinden

(mehr als 50% der Erwerbs('20—50% der Erwerbs(bis 20 % der Erwerbs
tätigen gehören zur tätigen gehören zur tätigen gehören zur

Landwirtschaft.) L andwirts chaft. Landwirtschaft.)
Gondiswil Mühleberg Steffisburg
Heimiswil Oberbipp Zollikofen
Kirchlindach Obei'diessbach
Leimiswil Schüpfen
Niedermuhlern Seftigen
Ochlenberg
Rubigen
Siselen
Trachselwald
Wengi

J ura"
Brislach Bassecourt Corgémont
Develier Les Bois Courrendlin
Montfaucon Courgenay Renan
Nods Liesberg St. Ursanne

Tavannes

Die Erhebung umfasst mithin 23 bäuerliche Gemeinden, 14 gemischte und
12 gewerblich-städtische Gemeinwesen, mit insgesamt 83,912 Einwohnern.
Es sind also rund 10% der Gemeinden mit rund 12,4% der Bevölkerung des
Kantons in die Untersuchung einbezogen worden. Um ein Mass für die Stabilität
der Ergebnisse zu geben, fügen wir den Resultaten den sog. wahrscheinlichen
Fehler, der die wahrscheinliche Schwankung widerspiegelt, bei. Ein Ergebnis
notiert Fr. 2.45 d: 0.06, das will sagen, dass das wirkliche, wahre Ergebnis mit
50% Wahrscheinlichkeit zwischen Fr. 2.39—2.51 liege.

b. Die Belastungen durch die subsidiäre Beitragspflicht.
Für die Zahlung der Prämien derjenigen Personen, die nicht in der Lage

sind, ihrer Beitragspflicht zu genügen, haben Staat und Gemeinwesen, in denen
der Beitragspflichtige wohnt, aufzukommen. Die Art der Aufteilung der da-
herigen Lasten zwischen Staat und Gemeinden ist nicht geordnet. Für unsere
Berechnungen gehen wir von der Annahme aus, die Beiträge würden über die
Armenrechnungen verbucht und daher nach den im Armengesetz festgelegten

Grundsätzen zwischen Staat und Gemeinde aufgeteilt. Der Vorentwurf
sieht für die Tragung der Lasten aus der subsidiären Beitragspflicht interkantonal
das Wohnortsprinzip vor mit dem Grundsatz, dass eine Abwälzung auf den
Heimatkanton nicht vorkommen dürfe. Es bestehen dagegen keine
Sicherungsvorschriften gegen direkte oder indirekte Ueberwälzung der Lasten auf die
Armenrechnungen und auf die Heimatkantone im Rahmen der für die
Armenpflege geltenden Gesetze und Abkommen (Konkordat). Deshalb nahmen
wir für die subsidiäre Prämienzahlung eine Repartierung der Lasten zwischen
Wohn- und Heimatkanton an nach Massgabe der für die Armenpflege geltenden
Normen.

Welches ist der Kreis derjenigen, die die Prämien selbst nicht aufbringen
können? Sicher sind es einmal jene beitragspflichtigen Personen, die heute
schon unterstützt sind. In gleicher Weise werden Staat und Gemeinden für
diejenigen die Prämienzahlung zu übernehmen haben, denen bisher bereits
aus Bedürftigkeit die Steuern ganz oder teilweise nachgelassen werden musstem
In den 49 Kontrollgemeinden wurde folgende Anzahl Personen dieser Kategorien
festgestellt :

— IS —

LäuerlicDe (îemisekte ûewerblieli-stîiÂtiscke
(îemeinâen (îemeinâen (îemeinâen

smeür als 50'X, üor Lrwsrds- s20—50'X, àsr Lrwerds- ^üis 20 üsr I^rwerüs
tätigen ^eüürsn ^ur tätigen gsüörsn ^ur tätigen Ksüörsn ^ur

üanüwirtsoüalt.) t, auüwirts czüakt. üanüwirtsoüakt.)
Donàiswii NüülsDsr^ ZtsMsüur^
Heiiniswil Odöidipp ^oüücoksn
Xiroülindaoü Oderüisssüavü
Deiiniswii Lc:Düs>köii
I^isderinuülern LsktiAsn
pLÜIsnbsrA
ttnüizzsn
Lisslsn
traeüsslwald
tVsnAÎ

,,1 ura"
Lrislaoü Rasssoourt LorAeinont
Osvklisr ües IZois Lourrenülin
Nontkauoon LourAsna^ Itsnan
l>soàs üiesüsrA 8t. Ilrsainis

"tavannss

Die DrDeDung unilasst nütDin 23 DauerlieDe Dernsinden, 14 gennsoDte und
12 gewerDlieD-städtiseDe Demeinwesen, init insgesarnt 83,912 DinwoDnern.
Ds sind also rund 19^, der Deineinden rnit rund 12,4^, der DevölDerung de8
Kantons in dis DntsrsueDung einDexogen worden. Drn ein Nass kür die LtaDilitat
der DrgeDnisss xu geDen, lügen wir den Hesultaten den sog. waDrseDeinlieDen
DeDler, der die waDrsoDsinlieDe AeDwanDung widerspiegelt, Sei. Din DrgeDnis
notiert Dr. 2.45 9.96, das will sagen, dass das wirDlieDe, waDre DrgeDnis init
59WaDrseDeinlieDDeit xwisoDen Dr. 2.39—2.51 liege.

d. vie Belastungen äurek die sudsidiäre Leitragspkliekt.
Dür dis XaDlung der prarnien derjenigen Personen, die nieDt in der Dage

8Ìnd, iDrer DeitragspllieDt ^u genügen, DaDen 8taat und Derneinwesen, in denen
der DeitragspllieDtige woDnt, auDuDonnnen. Die Wt der ^ulteilung der da-
Dsrigen Dasten ^wiseDen Ltaat und (lerneindsn ist nieDt geordnet. Dür nn8ere
DereeDnungen geDen wir von der ^nnaDins aus, die Deiträge würden üDsr die
àrnenreeDnungen verDuoDt und daDer naeD den irn àrnengssà lestge-
legten Grundsätzen ?wiseDen Ltaat und Dernsinde aulgeteilt. Der Vorentwurl
sieDt lür die Prägung der Dasten aus der suDsidiärsn DeitragspllieDt interkantonal
da8 WoDnortsprin^ip vor rnit dein Drundsat^, dass eine ^Dwalxung anl den
DeirnatDanton nieDt vorDonnnen dürle. D8 DesteDen dagegen Deine LieDerungs-
vorseDrilten gegen direDte oder indireDte DeDerwälxung der Dasten aul die
^rrnenreeDnungen und ant die DleirnatDantone irn DaDrnen der lür die
^rinenpllege geltenden Desetxe und ^DDonnnen (KonDordat). DesDalD naDrnen
wir lür die 8uì)8Ìdiâre prärnienxaDlung eine Departisrung der Dasten ^wiseDen
WoDn- und DeiinatDanton an naeü NassgaDe der lür die àinenpllege geltenden
Xorinen.

WeleDes Ì8t der Kreis derjenigen, die die prärnisn selDst nieDt aulDringen
Dünnen? LieDer sind es eininal jene DeitragspllioDtigen Personen, die Deute
seDon unterstützt sind. In gleieDer Weise werden Ltaat und Derneinden lür
diejenigen die präinienxaDlung ?.u üDernelnnen DaDen, denen DisDer Dereits
aus DedürltigDeit die Lteuern ganx oder teilweise naeDgelassen werden rnussten.
In den 49 Kontrollgerneinden wurde lolgsnde ^n^aDl Personen dieser Kategorien
lestgestellt:
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Anzahl d. unterstützten beitragspflichtigen Personen

1 •
i ö

—j o
sc

1 S
S I

'S ®O

Total Von der örtlichen BeitragsO
"Ö

t- Ö

c ®

3 S

auf
10,000

Einwohner

absolut

Armenpflege
unterstützte

Beitragspflichtige

pflichtige,
denen

Steuernachlass a.
Bedürftigkeit
gewährt wurde1)

bD
A dauernd vorübergehend

„Oberland" m. w. m. w. m. w. 2)

Bäuerliche Gemeinden
Gemischte Gemeinden
Gewerblich - städtische

Gemeinden

5
1

1

8,024
1,471

3,621

244 ±38
387 ±84

287 ±84

196
57

104

33
' 7

7

46
10

11

54
14

25

56
15

32

3 2

6 5

10 19

2

7 13,116 272 ±34 357 47 67 93 103 19 26 2

„Mittelland"
Bäuerliche Gemeinden
Gemischte Gemeinden
Gewerblich - städtische

Gemeinden

14
9

6

17,023
18,118

19,761

180±14
230 ±23

445 ±50

307
417

879

55
61

82

62
70

107

68
88

171

70
107

204

27 14
44 33

156 139

11
14

20

29 54,902 292±20 1603 198 239 327 381 227 186 45

„Jura"
Bäuerliche Gemeinden
Gemischte Gemeinden
Gewerblich - städtische

Gemeinden

4
4

5

2,332
4,713

8,849

137±23
149± 9

114 ±21

32
70

101

2

12

14

1

13

16

10
19

20

8
13

26

6 1

6 7

14 11

4

13 15,894 128±12 203 28 30 49 47 26 19 4

Total K a ii t o li 49 83,912 258±14 2163 273 336 469 531 272 231 51

') Sind nicht nach Armengruppen unterschieden.
2) Deren Kinder von 19—20 Jahren.

Durch unsere Erhebung sind jene Beitragspflichtigen', die vom Heimatkanton,

vom Bürgerort oder von der auswärtigen Armenpflege unterstützt
werden, nicht erfasst worden. Nach vorstehender Aufstellung überwiegt bei
den durch die örtliche Armenpflege Unterstützten das weibliche Geschlecht,
dagegen musste Steuernachlass aus Bedürftigkeit mehrheitlich dem männlichen

Geschlecht gewährt werden.
Die Zahl der unterstützten beitragspflichtigen Personen ist in den

gewerblich-städtischen Gemeinden verhältnismässig grösser als in den rein häuerlichen
Gebieten. Nach Landesteilen betrachtet zeigt sich, dass im Oberland relativ
am meisten, im Jura am wenigsten unterstützte Personen im beitragspflichtigen
Alter vorhanden sind. Auf 10,000 Einwohner wurde in den Kontrollgemeinden
folgende Anzahl von Personen, die entweder durch die örtliche Armenpflege
unterstützt werden, oder denen Steuernachlass gewährt wurde, ermittelt:

Bäuerliche
Gemeinden

„Oberland" 244 ± 38
„Mittelland" 180 ± 14
„Jura" 137 ± 23

Gemischte Gewerblich-städtische
Gemeinden Gemeinden

387 ± 84 287 ± 84
230 ± 23 445 ± 50
149 ± 9 114 ± 21
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^4n/.ald d. untorstüt^tonlioitra^splliolitigon üsrsonon
> « dk

S c
^

Dotal Von der örtliolion 13 oil,rags-
o

S C>

L L

auk
10,000
Kin-

woünor

at>-
solut

àinonptlsgs
unterstützte Ksi-

tragspklielitigo

pkliolitigo,
denen Ltsuer-
naelilass a, l3o-
dürktigluzit
gewährt wurde')

dü

vmiluxàmî

„Olierland" IN. w. IN. w. IN. w.
Säuorliolie (loinsinden
(teiniseüts deineindsn
Lowerülioli - städtisolis

(terneindsn

5

t

4

8,024
t,47t

3,62t

244 d 38
387 d 84

287ds4

196
57

104

33
7

7

46
10

11

54
14

25

56
15

32

3 2

6 5

10 19

2

7 t3,tt6 272 d 34 357 47 67 93 103 19 26 2

„Nittelland"
lZäuerliolio (lsinsinden
(temisolUe (Gemeinden
dewerdliclt - städtisolis

(Gemeinden

t4
9

6

17,023
18,118

19,761

180^14
230 d 23

445 d 50

307
417

879

55
61

82

62
70

107

68
88

171

70
107

204

27 14
44 33

156 139

11
14

20

29 54,902 292d20 1603 198 239 327 381 227 186 45

,,dura"
ldäusrlioho Llornoindsn
(äernisolito tlsnisinden
deworlilioli. - städtisolis

(dsinsindon

4
4

5

2,332
4,713

8,849

137d23
149d 9

114d21

32
70

101

2

12

14

1

13

16

10
19

20

8

13

26

6 1

6 7

14 11

4

t3 15,894 128d42 203 28 30 49 47 26 19 4

Dotal Kanton 49 83,912 253^14 2163 273 336 469 531 272 231 51

') Lind nielit naoli r4rinen^ruppen untsrsoliisden.
Deren Kinder von 19—20 daliren.

Ourelr unsere lürlre6unA sind jene IleitraAspklielrtiAen, die voni lleinrat-
lranton, vorn IZürg'erort oder von der auswärtigen ^.rnrenpllege unterstütxt
werden, nielrt erlasst worden. i>iaeli vorstellender ^ulstellung überwiegt 6ei
den durelr die örtlielre ^rmenpllegs Unterstützten das weidlielre (leselrleelrt,
dagegen musste Lteuernaelilass nus lledürktiglreit mslrrlieitlielr dem manu-
lielrsn ldeselrlselrt gewâlrrt werden.

Oie ^alrl der unterstützten keitragspklielrtigsn Personen ist in den gewerli-
lielr-städtiselren (lemeinden verhältnismässig grösser als in cien rein lräuerlielren
(delrieten. lVaelr l^anclesteilen lretraelrtet ^eigt sieh, dass irn Olrerland relativ
arn meisten, irn dura arn wenigsten unterstützte ?ersonen irn heitragsplliolrtigen
^.lter vorhanden sind, ^.ul 16,666 Idinwohner wurde in den lvontrollgerneinden
lolgende ^.n^slrl von Personen, die entweder durelr die örtlielre ^rmenpllege
unterstützt werden, oder denen Hteuernaelrlass gewährt wurde, ermittelt:

Säuerliche
üemeinäen

„Odsrland" 244 di 38
,Mittelland" 180 ^ 14
„dura" 137 ^ 23

üemisckte üewerblick-städtiscke
(îemeinâen üemeinäen

387 du 84 287 ^ 84
230 ^ 23 445 di 50
t49 d: 9 114 d: 2t



Im Kanton Bern waren auf Grund der Volkszählung des Jahres 1920 vorhanden:

„Uberland"
„Mittelland"
„Jura"

Total

Anzahl

Gemeinden

53
248
146

Bäuerliche
Gemeinden

bevölkerung

73,165
484,537
116,692

Anzahl

Gemeinden

29 32,869
146 132,690

60 19,859

bevölkerung

Gemischte
Gemeinden

Gewerblich-städt.
Gemeinden

Anzahl

Gemeinden

20
107

61

bevölkerung

30.005
135,345

40,222 25

Anzahl

Gemeinden

4
27

bevölkerung

10,291
216,502

56,611

Total 497 674,394 253 185,418 188 205,572 56 283,404

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Gewichte der Landesteile und
der Resultate in den Kontrollgemeinden ergeben sich folgende Gesamtzahlen
von beitragspflichtigen Personen, die durch die örtliche Armenpflege
unterstützt werden oder denen Steuernachlass gewährt wurde:

Total Bäuerliche Gemischte Gewerblich-städt.
Gemeinden Gemeinden Gemeinden

„Oberland" 2,258 ± 294 802 ± 125 1,161 ± 252 295 ± 86
„Mittelland" 13,135 ± 1142 2,388 ± 186 3,113 ± 311 9,634 ± 1083
„Jura" 1,516 ± 133 272 ± 46 599 ± 36 645 ± 119

Total 18,909 ± 1187 3,462 ± 229 4,873 ± 402 10,574 ± 1095

Diese rund 18,900 Personen verteilen sich, nach den Ergebnissen der
Kontrollgemeinden berechnet, wie folgt:

Dauernd unterstützte Beitragspflichtige der örtlichen Armenpflege männlich 2290
weiblich 2820 5110

Vorübergehend unterstützte Beitragspflichtige der örtlichen Armenpflege

männlich 4010
weiblich 4550 8560

Beitragspflichtige, denen wegen Bedürftigkeit Steuernachlass
gewährt wurde männlich 2600

weiblich 2180
Kinder derselben von 19—20 Jahren 450 5230

18,900

Es ist nun jedoch damit zu rechnen, dass die Beitragspflicht auch von einem
Teil der Bevölkerung, der bisher der Armenpflege nicht zur Last fiel, und dem
kein Steuernachlass gewährt werden musste, nicht erfüllt werden wird. In
den rein bäuerlichen Gebieten ist relativ wenig Personen ein Steuernachlass
zuerkannt worden. Die Zahl der Einkommensteuerpflichtigen I. Kl. ist eben
dort verhältnismässig klein und die Grundsteuerforderungen sind grundpfänd-
lich gesichert. Zweifelsohne wird gerade in diesen Gebieten die subsidiäre
Beitragspflicht des Staates und der Gemeinden über den durch unsere Erhebung
erfassten Personenkreis hinausgehen. Die ungefähre Grösse des dadurch
entstehenden Zuschlags versuchen wir in folgendem darzulegen.

Auf 1000 Einwohner wurde wegen Bedürftigkeit ein Steuernachlass
gewährt in:
Bäuerlichen Gemeinden an 3,4 Personen, inkl. Kinder von 19—20 Jahren
Gemischten Gemeinden 4,9
Gewerblich-städtischen

Gemeinden 13,0 „

Im Kanion Lern lvaren nut Hl und der Voibs2äblun-> des daines 1920 vorfanden:

„Oberland"
„NiOelland"
„dura"

lotal
dln/.aìll

(le-
meinden

53
2i8
iie

kâuerticbe
(îemeinâen

iVobn-
bsvöl-
IcerullA
73,165

i8i,537
116,692

.^n^sbl
(le-

moiildon
29 32,869

1i6 132,690
60 19,859

Wobn-
bsvül-
Icorun^

(îemiscbte
(îemeinâen

(îewerdlicb-stàât.
(îemeinâen

2lN?.abl
(Is-

meinden
20

107
61

Wo Im-
bsvöl-

IcerunA
30.005

135,3i5
i0.222 25

dlnxabl
Os-

msindeil

i
27

Wobn-
bsvöl-

Icsinln^
10,291

216,502
56,611

d'otal i97 67i,39i 253 185,il 8 188 205,572 56 283,iOi

tinier Derüeksielilinuu^ der versekiedenen (lewiekie der Dundesleils und
der Desullale in den Konlroll^eiukinden er^eken sieki kolZende (1s8ain1.?:ulilkn

von kleilruAspkliekli^en Dersonen, dis durek die öri lie lie /Vrinen pkleo-e
linlersiülxi werden oder denen Aleuernueliluss Aswüllrt wurde:

i'n^-,1 Lâuerlicbe (îemisctite (îewerblieb-stàât.
(îemeinâen (îemeinâen (îemeinâen

„Oberland" 2,258 ^ 29i 802^125 1,161^252 295 ^ 86
„NiitsIIand" 13,135 di 1112 2,388 di 186 3,113 ib 311 9,63i di 1083
„dura" 1.516 ib 133 272 di 1k 599 ib 36 6i5 du 119

dowl 18,909 ^ 1187 3,i62 di 229 i,873 di 102 10,571 ^ 1095

Diese rund 18,MO Dersonen verleilen siek, nueli deil Dr^eluiissell der
Konlroll^ernsinden llereeknel, wie kolAl:

Lauernd uiltvl'StûtLîo LoilraMptliollUgs der örLisbsil vlrmenpkle^o männliell 2290
wsiblieb 2820 5110

VorüberAsbsild nnlersìûl?.te LsiiraKsptliobîi^e der örlliobsil dlrmsn-
ptlsAs männliell iOIO

wsiblieb i550 8560

Lsitra^sptlisbiiAs, deneil lve^sn LsdürkliAbsil. Lteuernaelllass
Zswâbrì wurde männliell 2600

wsiblisb 2180
Xiildor derselben vun 19—20 dabren i50 5230

18,900

Ks isi non ^kdoeli dulllil xu rselinvll, duss Oie Deiiru^spklielll uuell von kinenl
l'eil der DevölkerunA, der k isbe r der ,Vrrnvns»kleß.e nielrl /nir DusI kiel, und dem
kein Aisuernuelllass ^ewülrrl werden nlussie, nieki erkülli werden wird. In
den rein lzüuerlielien Dellielen ist, reluiiv weni^ Dersonen ein Aisuernuellluss
^uerkunni worden. Die ^ukl der Dinkoinmensieusrpkli ekligen I. Kl. ist. ek»en

dori verküllnisinüssi^ klein nnd die (lrundsleuerkorderunAen sind Arundjikünd-
kok Aksiekerl. Xweikelsokne wird neruds in diesen Dellieien dis sulzsidiüre Dei-
IruA'spIlielri des öiauies und der Derneinden üker den dureli unsere Drkellunz>
erkussien Dersonenkreis liinuusAelien. Die un^ekülirs Drösse des duduroli enl-
siekenden ^tUsellluAS versueken wir in kol^endein dur^ule^en.

lVuk 1000 Diilwokner wurde we^en Dedürkli^keii ein 8leuvrlluekluss ^e-
wüliri in:
Däuerlieken Derneinden un 3,4 Dersonen, iilkl. Kinder von 19—20 .lukren
Derniselrien Derneinden 4,9
Dewerllliek-slüdlisellen

Denieinden 13,0 „
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Wir schätzen, dass in den städtischen Gemeinwesen die subsidiäre Beitrags-
pflicht um die Hälfte der Anzahl jener Personen, denen heute wegen Bedürftigkeit

ein Steuernachlass gewährt werden inuss, sich steigern wird. Damit erhöhl
sich diese Bevölkerungsquote von 13 auf rund 20 Fälle pro 1000 Einwohner.
Die gleiche Quote nehmen wir nun auch für die ländlichen Gebiete an, so dass
der Staat oder die Gemeinde in 20 Fällen pro 1000 Einwohner die Beitragspflicht

erfüllen muss für Personen, die bisher nicht von der Armenpflege
unterstützt wurden. Das macht für den ganzen Kanton eine Beitragspflicht
für 13,400 Personen aus. Gegenüber der durch unsere Erhebung direkt ermittelten

Personenzahl (5230) ergibt dies eine Vermehrung von 8170. Daraus erwächst
eine Mehrbelastung für Staat und Gemeinde, zum mittleren Satz von Fr. 15.—
berechnet, von rund Fr. 122,550.—. Mit diesem Zuschlag glauben wir die
obere Grenze der Belastung aus der Uebernahme der Beitragspflicht für Personen,
die heute noch nicht unterstützt werden, skizziert zu haben.

Damit sind die Lasten der Oeffentlichkeit aus der subsidiären Beitragspflicht

noch nicht erschöpft. Im Kanton Bern ist neben der örtlichen Armenpflege

noch die bürgerliche tätig, und die verarmten Nichtberner werden auf
Bechnung ihrer Ileimatkantone, bzw. von der auswärtigen Armenpflege,
unterstützt. Die bürgerliche Armenpflege weist ungefähr 5% soviel Unterstützungsfälle

auf, wie die örtliche Armenpflege. Letztere hat nach unseren Berechnungen
(S. 17) rund 13,670 beitragspflichtige Personen vorübergehend oder dauernd
zu unterstützen. Man darf aus diesen Verhältnissen schliessen, dass die von
der bürgerlichen Armenpflege vorübergehend oder dauernd unterstützten
Personen im prämienbeitragspflichtigen Alter auf rund 680 veranschlagt werden
kann.

Die verarmten Nichtberner werden auf Bechnung ihrer Heimatkantone,
bzw. der auswärtigen Armenpflege, unterstützt. Wie gross ist die Zahl der im
beitragspflichtigen Alter stehenden verarmten, im bernischen Staatsgebiet
wohnenden Nichtberner? Für die Abschätzung dieser Grösse gehen wir von
der Zahl der unterstützten beitragspflichtigen Personen der örtlichen und
bürgerlichen Armenpflege aus. Diese beträgt 14,350 oder 2,6% der ,,bernischen"
Bevölkerung. Die „nichtbernische" Bevölkerung des Kantons zählte 1920
107,743 Köpfe. Auf Grund dieser Faktoren veranschlagen wir die Zahl der nicht
auf Rechnung der örtlichen und bürgerlichen Armenpflege unterstützten, im
beitragspflichtigen Alter stehenden Armen des Kantons Bern auf rund 2780
Personen.

Insgesamt hat also die Oeffentlichkeit subsidiär für die Beitragspflicht
folgender Personengruppen einzustehen:

Dauernd und vorübergehend Unterstützte der örtlichen Armenpflege 13,670
Dauernd und vorübergehend Unterstützte der bürgerlichen Armenpflege 680
Uebrige (nichtbernische) Armenpflege 2,780 17,130

Beitragspflichtige, denen Steuernachlass aus Bedürftigkeit gewährt oder
Arztkosten entschädigt wurden 5,230

Summa 22,360
Veranschlagter Zuschlag 8,170

Total 30,530

Der Kanton Bern zählte 1920 455,635 Personen beitragspflichtigen
Alters. Die Zahl hat sich bis zum Jahre 1927 schätzungsweise auf 475,000
Personen erhöht. Die Oeffentlichkeit muss also voraussichtlich für die Prämien
von 6,4% aller Beitragspflichtigen subsidiär einstehen. Ohne Einrechnung
des Zuschlags von 8170 Personen bleibt immerhin eine Quote von 4,7% der
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44ir seDatxen, dass in den städtiseüen DemeiilWksen die suDsidiäre Dedrags-
pllieDt lliil die Dallte der /VnxaDl )ener Dersonen, denen Deute wegen Dedürltig-
Deit ein 3teuernaeD1ass gewsDrt werden muss, sieD steigeril wird. Damit erDüDt
sieD diese DevölDerungs^uote von 13 aul rund 20 Dalle pro 1000 DinwoDner.
Die gleielie (luote nellinen wir nnn aueD lür Oie ländlieDen DeDiete an, so dass
der 3taat oder die Demeindo in 20 Dällen pro 1000 DiiìwoDner die Deitrags-
pllieDt erlüllen muss lür Dersonen, die DisDer nieDl von der àmenpklege
unterstülxt wurden. Das maelit lür den ganxen Kanton eine DeitragspllieDt
lür 13,400 Dersonen uns. DegenüDer der dureli unsers DrDeDung direDt ermittelten

DersonenxaDl (5230) ergiDt dies eine VermeDrung von 8170. Daraus erwäeDst
eine iVleDrDelastung lür 3taat und Demeinde, xum mittleren 3atx voll Dr. 15.—
DereeDnet, von rund Dr. 122,550.—. iVIit diesein /useDlag glauDen wir die
oDere (Irenxe der Delastung nus der DeDernaDme der DeitragspllieDt lür Dersonen,
die Deute noeD nieDt untsrstütxt werden, slîixxiert xu DaDen.

Damit sind die Dusten der DellentlieDDeit uns der suDsidiären Deitrags-
pllieDt noeD nieDt erseDöplt. Im Kanton Dern ist neDen der ürtlieDen lVrrnen-
sillege noeD die DurgerlieDe tätig, und die verarmten KielitDerner werden alil
DeeDilung iDrer l leimatDantone, Dxw. von der auswärtigen àmenpllege,
unterstützt. Die DlirgerlieDe ^rmenpllege weist ungeläDr 5^ soviel Dnterstütxungs-
lälle aul, wie die örtlieDe .4rnienpllege. Detxtere Dat naeD unseren Dereelinungen
(8. 17) rund 13,670 DeitragspllieDtige Dersonen vorüDergeDend oder dauernd
xu unterstütxen. Nail darl aus diesen VerDältuissen seDliessen, dass die von
der DurgerlieDen ^Vrmenpllege vorüDergeDend oder dauernd unterstützten
Dersonen im prämienDeitragspllieDtigen T^lter aul rund 680 veranseDlagt werden
Dann.

Die verarmten KieDtDerner werden aul DeeDnung direr IleimatDantoNe,
Dxw. der auswärtigen T^rmenpklege, unterstütxt. >Vie gross ist die /alil der im
DeitragspllieDtigen Todter steDenden verarmten, im DerniseDen 8taatsge1iiet
woDnenden KieDtDerner? Dür die .4DseDätxung dieser tlrösse geDen wir von
der /aDI der unterstütxten DeitragspllieDtigen Dersonen der örtlieDen und
DurgerlieDen ^rmenpllege aus. Diese Deträgt 14,350 oder 2,6^ der,,DerniseDen^
DevölDerung. Die „nieDtDerniseDe" DevölDerung des Ivantons xäDlte 1920 —
107,743 Köple. ^ul Drund dieser DaDtoren veranseDlagen wir die /.aid der nieDt
aul DeeDnung der örtlieDen und DurgerlieDen àmenpllege unterstütxten, im
DeitragspllieDtigen ^lter steDenden ,4rmen des Kantons Dern aul rund 2780
Dersonen.

Insgesamt Dat also die DellentlieDDeit sliüsidiär lür die DeitragspllieDt
lolgender Dersonengruppen einxusteDen:

Oilusrnü unâ vorüüsrgsüeilü Itiltsrslütxle àor örtlieüsil ^rmenpklvgg 13,670
Oausrnü unü vorüüsrgvllsnä Ililtsrslülxlv üsr durgsrliokizil ltrmöilptlsgv 680
tledrigs snivütberiliseüö) ^imsnpllsge 2,780 17,130

UriiragspdlLlllige, üsilön Llsuerilaolilgss aus llsdürkllglisil ^swäürl oder
àxlkosisiì snisoüääigl wurdou 5,230

Lumina 22,360
Vrransoülagler /uselllag 8,170

lokal 30,530

Der Kanton Hern xaldte 1920 — 455,635 Dersonen lieitragspllielitiggn
Alters. Die /aül Dat sied Dis xum daDre 1927 seDätxungsweisk aul 475,000
Dersonen erliölit. Die DellentlieDDeit muss also voraussielitlieli lür die Drsmien
von 6,4^ aller DeitragspklieDtigvn suDsidiär einsteDen. Olms Dinreeliilung
des /usoDlags von 8170 Dersonen Dleidt immerDin eine ()uote von 4,7^ der
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Beitragspflichtigen, die bereits heute nicht in der Lage sind, die Steuern zu
entrichten oder sich ihren Lebensunterhalt ohne Beihilfe der Armenpflege zu
sichern. Es muss also angenommen werden, dass im Minimum 5%, im Maximum
6Yo—7% der beitragspflichtigen Einwohner des Kantons Bern die ihnen
zufallende Prämie nicht selbst aufbringen können. Die Prämien für diese Personen
fallen zu Lasten der öffentlichen Verwaltung.

Im Motivenbericht hat der Bundesrat eine Gesamtleistung der Kantone und Gemeinden
aus subsidiärer Beitragspflicht von rund 2 Millionen Franken angenommen. Er ging also
davon aus, dass rund 5% der Beitragspflichtigen ihre Prämien nicht selbst bezahlen könnten.
Dieser Ansatz deckt sich mit den Erfahrungen, die der Kanton Appenzell A.-Rh. mit seiner
Altersversicherung gemacht zu haben scheint. Im Geschäftsbericht bemerkt der appenzellische
Regierungsrat, die ausstehenden Beiträge betrügen 4—5 %. Dieser Ansatz sei deshalb
verhältnismässig hoch, weil nur wenige Gemeinden sich entschlossen haben, die Prämien für ihre
armengenössigen, in Anstalten untergebrachten Mitbürger zu übernehmen. Aus diesen
Bemerkungen ist zu schliessen, dass doch ein Teil der Gemeinden bereits subsidiär Beiträge
geleistet haben und in Wirklichkeit das Unvermögen für das Aufbringen der Prämien auch
im Kanton Appenzell A.-Rh. über die Norm von 4-5 % hinausgeht.

Den Berechnungen der Botschaft des Bundesrates vom August 1929 ist nunmehr eine
Ausfallziffer von 10% zugrunde gelegt, wovon zu Lasten der Kantone und Gemeinden drei
Vierteile fallen. Bestimmend für die Erhöhung des Berechnungssatzes war die Tatsache, dass
in einzelnen Gemeinden die Krankenkassenbeiträge Ausfallziffern bis zu 10% erzeigen. Auch
unsere Untersuchungen haben für einzelne Gemeinden für das Jahr 1927 Verhältnisse
festgestellt, die erkennen lassen, dass in Einzelfällen 8—8% % der im beitragspflichtigen Alter
stehenden Personen nicht in der Lage gewesen waren, ihre Prämie zu entrichten, indem sie
bereits von der Armenpflege unterstützt oder ihnen aus Bedürftigkeit ein Steuernachlass
gewährt werden musste (Zollikofen, Lengnau). Unter Berücksichtigung eines notwendigen
kleinen Zuschlages für weitere Fälle, für die die Gemeinde subsidiär für die Prämienleistung
einstehen müsste, ist für die erwähnten Gemeinden ebenfalls mit einem Ansatz von rund
10% der Beitragspflichtigen zu rechnen, die selbst die Prämien nicht aufzubringen vermögen.
Wir halten es nicht für angezeigt, die Ergebnisse der beiden Gemeinden Lengnau und
Zollikofen zu verallgemeinern. Dagegen muss daran erinnert werden, dass sich unsere Erhebung
auf die Verhältnisse des Jahres 1927 stützen. Die Zahl der Unterstützten hat jedoch je nach
Konjunktur wesentliche Verschiebungen erfahren und war in einzelnen Jahren ganz erheblich
grösser als in unserem Beobachtungsjahr. So wurden beispielsweise durch die örtliche und
bürgerliche Armenpflege von 1870—1890 regelmässig 60—64 Fälle auf 1000 Einwohner
unterstützt; 1927 dagegen waren es nur noch 40 Fälle.

Wir nehmen an, dass die von der Gemeinde übernommene Beitragsleistung
für Personen, die bisher nicht armengenössig waren (13,400), sich auf die
Armenrechnungen in gleicher Weise verteilt, wie die Armengenössigen selbst. Daraus
ergibt sich eine Belastung von vorübergehend Unterstützten
der örtlichen Armenpflege von 10,695 beitragspflichtigen Personen
der bürgerlichen Armenpflege von 530
der Armenpflege für Nichtberner von 2,175

Die Gesamtbelastung aus der subsidiären Beitragspflicht beläuft sich also
für die örtliche Armenpflege auf 13.670 -j- 10,695 24,365, für die der
bürgerlichen auf 680 -f 530 — 1210 Beiträge.

Die bernische Volkswirtschaft wird weiterhin auch für die der auswärtigen
Armenpflege unterstehenden Personen subsidiär einzustehen haben. Um die
daherigen Folgen abzuschätzen, vergleichen wir die Zahl der zu Lasten der
örtlichen Armenpflege sich ergebenden Prämienfälle mit den Gesamtkosten der
örtlichen Armenpflege des Jahres 1927 von Fr. 8,726,600.—. Auf rund Fr. 360.—
Aufwand trifft es also einen Beitragspflichtigen, für den die örtliche Armenpflege
einstehen muss. Bei der auswärtigen Armenpflege dürften die Verhältnisse
ähnlich sein. Man kann demnach bei einem Aufwand für die auswärtige Armenpflege

vonFr. 2,699,200.— auf rund 7500 subsidiär zu leistende Beiträge schliessen.
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Deitrag'spllielitigen, die bereits beute niebt in der Dage sind, die 8teuern xu
entriebten oder sieb ibren Debensunterbalt obne Deibille der .4rmenpllege xu
Siegern. Ds muss also angenommen werden, dass im Ninimum 5/(,, im iVlaximum
6^/2—7^, der beitrsgspkliebtigen Dinwobner des Dantons keim die ibnen !tu-
lallende Prämie niebt selbst aulbringen Dünnen. Die Prämien lür diese Personen
lallen xu basten der öllentlieben Verwaltung.

Im MotivouheriolU I>a> dor Duucìssrat sine Dssamtleistuug cìer Kautoue uni Demeiucìeu
aus «uhsicliärer Deitragspllieht von ruucl 2 Millionen Pranken angenommen. Kr ging also
cìavon aus, class runcì 5^ cìer Deitragspllichtigen ihre Prämien nicht seihst ksiiahlen könnten.
Dieser ünsat? clsckt siolr mit clen prkahrungen, clie cìer Kanton ^cppen^sll V.-DI>. mit seiner
Vltersversieherung gemacht ^n hahen sclroint. Im (lesohältsdericht hsmerkt cisi appen/.ollische
Dsgierungsrat, die ausstehenden Deiträgs hetrügsn 1—5 3l>- Dieser Vnsat^ sei deshaìl» ver-
hältnismässig hoch, weil nnr wenige Gemeinden sielt entschlossen hahen, (lie Prämien lür ihre
armengsnössigen, in Anstalten untergedraehten Nithürger K.u üdsinshmen. ^.ns diesen De-
msrkungsn ist ?.u sehlissssn, class cloeli sin peil der Demeindsn dereits suüsidiär Deiträge
geleistet hahsn nncl in Wirklichkeit das Unvermögen lür das Vulüringen der Prämien auch
im Kanton Vppenîcell V.-Ilh. üdcr die Vorm von 1—5 3o hinausgeht.

Den Derselmnngen der Dotschalt des Dnndesrates vom Vugust 1929 ist nunmehr eine
àskîàikkvr von 19^0 Zugrunde gelegt, wovon su Kasten der Kantone und (Gemeinden drei
Vierteile lallen. Destimmsnd lür die prhöhung des Dereclmungssatses war die Patsache, dass
in einzelnen Gemeinden die Kranksnkassenheiträge VuslsII/.ilkern his su 1»3o erseigsn. ^Vuelr
unsers Untersuchungen hahen lür einzelne (lemeindsn lür das .lal»r 1927 Verhältnisse lest-
gestellt, die erkennen lassen, dass in Kinselkällen 8—8^ 3o âer im keitragsplliehtigen ^Vlter
stehenden Personen nicht in der Dage gewesen waren, ihre Prämie su entrichten, indem sie
hereits von der Vrmenpllege unterstütst oder ihnen aus Dedürktigkeit ein Ltsuernachlass
gewährt werden musste i^ollikolen, bengnauj. Dnter Derüeksichtigung eines notwendigen
lcleinsn Zuschlages lür weitere pälle, lür die die Demvinde sudsidiär lür die prämienleistung
einstellen müsste, ist lür die erwähnten Llemeinden elienkalls mit einem Vnsats von rund
19^ der Deitragspllichtigen su rechnen, die seihst die Prämien nicht auksuhringen vermögen.
Wir halten es nicht lür angezeigt, die Krgelinisse der Heiden (lsmeinden Dengnau und ^olli-
lcolen su verallgemeinern. Dagegen muss daran erinnert werden, dass sieh unsere Krhelmng
auk die Verhältnisse des dahrss 1927 stütsen. Die Xairl der Dnterstütsten hat jedoch je nach
Konjunktur wesentliche Verselnehungen erlalrren und war in einselnen dahrsn gans erhedlich
grösser als in unserem Dsohavirtungsjahr. 8o wurden heispielswsise durch die örtliche und
hürgerliche àmsnpllege von 1879—1899 regelmässig 69—61 pälle aul 1999 Kinwalmer
unterstütst; 1927 dagegen waren es nur noch 19 pälle.

^Vir nehmen an, ââ88 clie von cter dkineinàk üliernontmene Loili'aA8lkÌ8lnnA'
t'ilr Dekanen, dis ìz^lier nioltt ai>menA'enô88ÌA' warsn (13,499), 8ÌoIt aul die àmen-
reolinunAsn in Aleieder 4VeÌ8k verleill, wie die /VrtnenAenö8siZen 8sI1>8l. I)aeau8
erZilil 8Ìed eine LeIa8lunA von vorülier^edend Unlerstül^len
der örldielcen ^rmenplleAs von 19,695 6eilraA8pl1icdilÌA'en Dsr8on6n
der IturAkriielien ^rmenplleAk von 539
der àrnenplikA'e lür ?>Iiolil6erner von 2,175

Die <de8amll)e1â8lunA' au8 der 8ul>8Ìdiaren DsilraZspliieltl üelaull sieli also
lür die orllioüe àmenpklkAe aul 13,679 -9 19,695 — 24,365, lür die der
üurAsrlielien aul 689 -j- 539 — 1216 Deilrä^e.

Die üerniselie Volltsvvirlseliall wird weilerüin aueü lür die der auswärtigen
àmenpllege unlerstelienden Personen suüsidiar einzustellen üaüen. Dm die
dalierigen Dolgen ap^useliät^en, vergleielien wir die !4a1d der xu Dasten der ört-
lielien àmenpllkge sielt ergebenden prämienkälle mit den Desamtbosten der
örtlielien àmenpllege des dabres 1927 von Dr. 8,726,699.—. àl rund Dr. 369.—
dculwand trillt es also einen Deitragsplliebtigen, lür den die örtlielie ^rmenpllege
einsteben muss. Dei der auswärtigen dcrmenpllege dürkten die Verbältnisse
älmlielt sein, i^lan Dann demnaeb bei einem iVukwand lür die auswärtige àmen-
pklege vonDr. 2,699,299.— aul rund 7599 subsidiär ?;u leistende Dsiträge seltliessen.
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Durch diese Zahl sind die Beiträge der Ileimatkantone für im Kanton Bern
wohnende INichtberner und die besonderen Verhältnisse in den Konkordatskantonen,

soweit sie für die bernische Volkswirtschaft von Belang sind,
kompensiert.

Wir haben die subsidiäre Beitragspflicht für itn Kanton Bern wohnende
Nichtberner auf 2780 + 2175 4955 Fälle berechnet. Die auswärtige Armenpflege

hat dagegen für rund 7500 Personen einzustehen. Diese Mehrbelastung
ist dem Umstand zuzuschreiben, dass mehr Berner in anderen Kantonen wohnen,
als Nichtberner im Kanton Bern. 1920 wurden bei 674,394 Wohnbevölkerung
des Kantons Bern und 649,228 im Kanton Bern wohnenden Schweizerbürgern
798,797 in der Schweiz wohnende Berner gezählt.

Wenn wir das Verhältnis der Geschlechter der Beitragspflichtigen, für die
Staat und Gemeinde einzustehen haben, berücksichtigen, so belastet die subsidiäre

Beitragspflicht die bernische Volkswirtschaft wie folgt:

Total zu 'Jas len
des Staates der Gemeinden

1. Oertliche Armenpflege:
Dauernd unterstützte Beitragspflichtige:
männlich 2290 à Fr. 18.— Fr. 41,220.—
weiblich 2820 à Fr. 12.— Fr. 33,840.— Fr. 75,060.— Fr. 45,036 — Fr. 30,024.—
Vorübergehend unterstützte Beitragspflichtige:
männlich 4010 à Fr. 18.— Fr. 72.180.—
weiblich 4550 à Fr. 12.— Fr. 54,600.— „ 126,780.— „ 50,712.— „ 76,068.—
Beitragspflichtige, denen Steuernachlass etc.

aus Bedürftigkeit gewährt wurde:
männlich 5315 à Fr. 18.— Fr. 95,670.—
weiblich 4460 à Fr. 12.— Fr. 53,520.—
deren Kinder, 19—20 Jahre 920 à Fr. 15.—

Fr. 13,800.— „ 162,990.— „ 65,196.— „ 97,794.—

Total örtliche Armenpflege 24,365 Fälle

rund

2. Bürgerliche Armenpflege:
Dauernd und vorübergehend unterstützte

Beitragspflichtige :

männlich 310 à Fr. 18.— Fr. 5580.—
weiblich 370 à Fr. 12.— Fr. 4440.—
Beitragspflichtige, denen Steuernachlass etc.

gewährt wurde :

männlich 265 à Fr. 18.— Fr. 4770.—
weiblich 220 à Fr. 12.— Fr. 2640.—
deren Kinder, 19—20 Jahre

45 à Fr. 15.— Fr. 675.—

rund

3. Auswärtige Armenpflege:
7500 Beiträge à Fr. 15:—

Armenpflege total

Fr. 364,830.— Fr. 160,944.— Fr. 203,886.—

Fr. 364,800 — Fr. 160,930.— Fr. 203,870.—

Fr. 18,105.— Fr. — Fr. 18,105 —
Fr. 18,100.— Fr.— Fr. 18,100.—

Fr. 112,500.— Fr. 112,500— Fr. —
Fr. 495,435.— Fr, 273,444,— Fr. 221,991.—

rund Fr. 495,400.— Fr. 273,430.— Fr. 221,970.—

c. Die Entlastung durch Verminderung der Ausgaben für Unterstützungen durch
die örtliche Armenpflege.

Im folgenden versuchen wir den Einfluss der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung auf die Verminderung der Unterstützungsbeiträge der örtlichen
Armenpflege darzulegen. Zu diesem Zweck gruppierten wir die untersuchten
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Vureü diese Xaül sind die Ikeilrüge der Ileimnllinnlvile kür im Knnlon Iderri
wolrnende IXie6l6erner um! die besonderen Verbüllnisse iu den Konbordsls-
linnlonen, soweit sie kür die bernisebe Volbswirlsekinkl vcm velnng sind, bom-
pensierl.

Wir bnben die subsidiüre Ikeilrugspkliebl kür im Knnlon vern wobnertde
iXieblberner unk 2780 2175 — 4955 Italie bereekmeì. Vie nuswürtige Trinen-
pklege but dngegen kür rumk 7500 versonen einxusleben. viese Nekirbelnslung
ist dem vmslsnd xuxusebreiben, dass mebrverner in anderen Kantonen wokmen,
als Kiebtberner im Kanton Lern. 1920 wurden bei 674,394 Wobnbevölberung
des Kantons Vern und 649,228 im Kanton vern wobnenden Aebweixerbürgern
798,797 in der 8ebweix wobnende verner ge^äblt.

Wenn wir das Verbältnis 6er Vesebleebter 6er veitragspkliebtigen, kür die
8taat und (Gemeinde ein?:usteben babvn, berüebsiebtigen, 8u belastet die subsi-
diäre v eitragspkl iebt die bernisebe Volbswirtsebakt wie kolgt:

lütal ^astsu
des Staates der t!vmeiudvi>

I. dertlietie Armenpflege:
Dauernd unterstützte Deitragspflieütige:
mannlielì 2290 à Kr. 18.— --Kr. 41,220.—
woiüliek 2820 à Kr. 12.— --- Kr. 33,840.- Kr. 75.060. - Kr. 45,036 — Kr. 30,024.—
Vorüüergeüend untsrstüt/.to Lsitragspklieütige:
männlieü 4010 à Kr. 18.— — Kr. 72.180.—
vveildieü 4550 à Kr. 12.— -- Kr. 54,600.— „ 126,780.— „ 50,712.— „ 76,068.-
Doitrsgspfüolitige, denen Ltvuernaeldass ote.

aus lledürltiglceit gewälirt wurde:
rnännlieü 5315 à Kr. 18.— — Kr. 95,670.—
wsikliel. 4460 à I'r. 12.— -- I'r. 53,520.—
ürreu Kinder, 19—20 .laüre 920 à Kr. 15.—

-- Kr. 13,800.- „ 162,990.— „ 65,196.— 97,794.—

total örtlieüs Armenpflege 24,365 Källs

— runä

2. kurgerliclie Armenpflege:
Dauernd und vorüdergsliend unterstützte

Lsitragspklieütige:
inännlioü 310 à Kr. 18.— — Kr. 5580. ^
weitdiöü 370 à Kr. 12.— — Kr. 4440.—
Deitragspflielitige, denen Lteuernaeldass ère.

gswäürt wurde:
inännlieü 265 à Kr. 18.— — Kr. 4770.—
weidlieü 220 à Kr. 12.— -- Kr. 2640.—
deren Kinder, 19—20 lalue

45 à Kr. 15.— -- Kr. 675.—

rund

3. Auswärtige Armenpflege:
7500 Lei träge à Kr. 15:— —

^rinenptlege tutal

Kr. 364,830.— Kr. 160,944.— Kr. 203,886.—

Kr. 364,800— Kr. 160,930.— Kr. 203,870.—

Kr. 18,105.— Kr.— Kr. 18,105.—

Kr. 18,100.— Kr.— Kr. 18,100.—

Kr. 112,500.— Kr. 112,500.— Kr. —
Kr. 495,435.— Kr. 273,444.— Kr. 221,991.—

rund Kr. 495,40«.- Kr. 273,430.— Kr. 221,970.-

e. vie kmtls8tung dureli Verminderung der ^U8gsden kür Vnter8tütxungen dureti
die örtlielie Armenpflege.

Im kolgenden versueben wir den Kinkluss der Adlers- und Hinterlassenen-
vei'sieüerung auk die Verminderung der 13ntorsdütz?ungsbeiträge der örblieben
Wmenpklege darzulegen. ^u diesem ^weoli gruppierten wir die untersuebten
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Gemeinden sowohl nach Landesteilen, wie nach ihrem Charakter, in bezug
auf die Erwerbszweige ihrer Bevölkerung. Einen Einfluss der verschiedenen
beruflichen Schichtung der Bevölkerung auf das Mass der Entlastung durch
die Renten liess sich nicht feststellen, dagegen ist ein kleiner Unterschied nach
Landesgegenden zu beobachten. Auf den Kopf der Wohnbevölkerung des
Jahres .1920 bezogen, führt die Alters- und Hinterlassenenversicherung zu folgender

Verminderung der Ausgaben für die Armenunterstützung der örtlichen
Armenpflege:

1. In der Uebergangszeit : Fr. Fr.

Im „Oberland" 1,97 zb 0,15
Im „Mittelland" 1,67 zb 0,05
Im „Jura" 1,13 zb 0,13

Im gewogenen Mittel des Gesamtkantons 1,61 zb 0,05

Von der Einsparung erhalten nach Massgabe der Subventionsverhältnisse,
auf den Kopf der Bevölkerung des Jahres 1920 bezogen, Staat und Gemeinde
folgende Anteile: Gemeinde Staat

Fr. Fr. Fr. Fr.
„Oberland" 0,81 zb 0,09 1,16 ± 0,09
„Mittelland" 0,63 ± 0,03 1,04 ± 0,04
„Jura" 0,49 ± 0,08 0,64 ± 0,09

Durchschnitt (gewogenes Mittel) 0,64 zb 0,03 0,97 zt 0,03

2. Nach der Uebergangszeit,
d. h. unter der Annahme, dass die Versicherung 1927 bereits mehr als 15 Jahre
bestanden hätte: pr pr

Im „Oberland". 3,15 zb 0,20
Im '„Mittelland" 2,49 zb 0,08
Im „Jura" 1,82 zb 0,21

Im gewogenen Mittel des Gesamtkantons 2,45 zb 0,06

Nach Massgabe der Subventionsverhältnisse (dauernd und vorübergehend
Unterstützte) entfallen von dieser Einsparung auf

die Gemeinde den Staat
Fr. Fr. Fr. Fr.

„Oberland" 1,30 zb 0,09 1,85 zb 0,12
„Mittelland" 0,99 zb 0,03 1.50 zb 0,04
„Jura" 0,79 zb 0,10 1,03 ± 0,11

Durchschnitt (gewogenes Mittel) 0,99 zb 0,03 1,46 zb 0,04

Auf Grund dieser Ansätze berechnet sich die Einsparung an den
Unterstützungen der örtlichen Armenpflege pro '1927 Avie folgt:

aa. Wenn die Versicherung noch in der Uebergangszeit gestanden hätte:
Fr, Fr.

Ersparnis zu Gunsten der Gemeinden. 431,500 zb 20,200
Ersparnis zu Gunsten des Staates 654,100 zb 20,200

Total 1,085,600 zb 33,700
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Gemeinden 8ovmL1 ngeL Vende8teilen, >vie neelr ilrrem LLerekter, in Lexu^
euk die Lr^erl>8^>veÌAk iLrer Ilevölkeru»^. Linen LinIIu88 der ver8e1nedenen
LeruIIieLen 8eLie1rtunA' der IlevölkerunA euk dns Ms88 der LntIe8tunA dureL
die Lenten Iie88 8Ìeli nieLt Ie8t8te11en, daZe^en Ì8t ein kleiner Idnter8elned nacL
Lnnde8AeMnden ^u LeoLeeliten. Vrd den Los»! der MoLnLevölkerunA de8
dsìrres 1929 Le^oMn, küLrt die Alters- nnd Hinterlassenenversiekerun2u kolKsn-
der Verminderung der Vu8ge6en lür die ^rmenunter8tütxung der örtlieLen
VrmenMIege:

>, In der 1IsI>6rgeng82eit: tü-. l>>.

Im ,,LI>er1end" 1,97 ^ 9.15
lin ,,Mitteilend" 1,67 du 9,95
Im ,,.Iure" 1,13 du 9,13

Im gev-ngenen Mittel des <! K8emtkenlmn8 1,61 du 9,95

Von der Linderung erLelten neoL Me88gel>k der 8nLvention8verLâ1tnÌ88e,
eul den Kopl der Levölkerung de8 .Ielrre8 1929 Le^ogen, 8teet nnd Gemeinde
folgende Anteile: gemeinde 8t»st

?r. ?r. In'. ?r.
„OLerlend" 9,81 du 9,99 1,16 du 9,99
„Mitteilend" 9,63 du 9,93 1,94 iV 9,94
„dure" 9,49 ^ 9M 9,64 du 9,99

1)ureli8olrnitt (ge>vogene8 Mittel) 9,64 du 9,93 9,97 du 9,93

2. LleeL der ldel)krgeng8^eit,
d. In unter der VnneLme, dn88 die Verweigerung 1927 l)ereit8 melrr eL 15 deLre
Le8tenden Lütte: ^

Im „LLerlend". 3,15 du 9,29
Im „Mitteilend" 2,49 du 9,98
Im „dure" 1,82 du 9,21

Im gewogenen Mittel ds8 (1k8emtkenton8 2,45 du 9,96

Veeli Ma88galze der 8ui»vention8verliü1tni88e (deuernd und vorüLergeliend
1Inter8tüt^te) entlellen von die8er Lin8perung euk

die gemeinde den Stast
I'r. ?r. ?r. ?r.

„OLerlend" 1,39 du 9.99 1,85 du 9,12
„Mitteilend" 9,99 du 9,93 1.59 du 9,94
„dure" 9,79 M 9,19 1,93 du 9,11

I)ureii8elinitt (gewogene8 Mittel) 9,99 du 9,93 1,46 du 9,94

Vul Lrund die8kr Vn8ätxe Lereeìrnet 8Ìele die Linderung en den Unter-
8tüt?ungen der örtlielren Armenpflege pro 1927 wie folgt:

IVenn die Versie/iernng nued in der iVVerAnn».>>2ed. ^esknnden ddtte.'

Lr8pernÌ8 xu Lun8ten der (Gemeinden. 431,599 du 29,299
LrspernL xu Lun8ten d«8 8teate8 654,199 du 29,299

Votel 1,985^699^33,799
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bb. Wenn die Versicherung bereits über 15 Jahre existiert hätte:
Fr. Fr.

Ersparnis zu Gunsten der Gemeinden. 667,500 dz 20,200
Birsparnis zu Gunsten des Staates 984,500 dz 27,000

Total 1,652,000 ± 40,500

d. Die Entlastung durch Verminderung der Ausgaben für Unterstützungen durch
die'bürgerliche Armenpflege.

Jm Jahre 1927 haben noch folgende Gemeinden, bzw. Korporationen für
ihre Angehörigen die bürgerliche Armenpflege durchgeführt:

Aarberg; Niederried b. K., Burgergemeinde und 13 Zünfte der Stadt Bern, Biel, Bözingen,
Leubringen, Vingelz, Arch, Büren, Diessbach, Meinisberg, Pieterlen, Burgdorf, Gorgémoiit,,
Cormoret, Cortébert, Courtelary, St. Immer, Orvin, Péry, Sonceboz, Villeret, Delsberg,
Kiesen, Laufen-Stadt und Laufen-Vorstadt, Bévilard, Châtillon, Courrendlin, Court, Grandval,
Malleray, Perrefitte, Pontenet, Reconvilier, Tavannes, Bühl, Nidau, Safnern, Pruntrut, Reu-
tigen, Thun, Wangen.

Es wurden keine direkten Erhebungen über die Einwirkung der Altersund

Ilinterlassenenversicherung auf die Lasten der bürgerlichen Armenpflege
gemacht. Man kann jedoch diese Beeinflussung auf Grund der örtlichen Armenpflege

einigermassen abschätzen. Der Altersaufbau und damit auch das
Verhältnis der Beitragspflichtigen zu den durch die Versicherung Begünstigten
kann bei beiden Instituten als ungefähr gleich angenommen werden. Wäre
die Qualität der Armenpflege genau gleich, so müsste sich die Entlastung,
gemessen am Gesamtaufwand der bürgerlichen Armenpflege, gleich auswirken
wie die Entlastung der örtlichen Armenpflege, gemessen an deren Gesamtaufwand.

Die Unterstützung bei der bürgerlichen Armenpflege ist jedoch
durchschnittlich sicherlich etwas reichlicher, so dass die Entlastung durch die Altersund

Ilinterlassenenversicherung nicht wohl nach Massgabe der Einsparungserwartung

pro 100 Franken Aufwand der örtlichen Armenpflege errechnet
werden kann.

Das Verhältnis der EJnterstützungsfälle der bürgerlichen Armenpflege
zu denen der örtlichen Armenpflege gibt jedenfalls die zutreffendere Grundlage
für die Abschätzung der Entlastung.

Die mögliche Einsparung auf den Unterstützungsbeträgen der örtlichen
Armenpflege haben wir ermittelt

für die Uebergangszeit auf Fr. 1,085,600 dz Fr. 33,700
nach der Uebergangszeit 1,652,000 dz » 40,500.

Das sind pro ,,Unterstützungsfall" der örtlichen Armenpflege des Jahres
'927 : jn (jgj. Uebergangszeit Fr. 40,75 dz J ,27

nach der Uebergangszeit 62,02 dz 1,52

oder per 100 Franken Aufwand der örtlichen Armenpflege des Jahres 1927:

in der Uebergangszeit Fr. 12,44 dz 0,39
nach der Uebergangszeit 18,93 dz 0,46.

Die bürgerliche Armenpflege weist pro 1927 1386 Unterstützungsfälle
mit Fr. 805.401.— Unterstützungssumme nach. Gemessen an der Zahl der
Unterstützungsfälle Hesse sich eine mögliche Einsparung erwarten

in der Uebergangszeit von. Fr. 56,500 dz Fr. 1800
nach der Uebergangszeit von 101,200 dz j, 3100.
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5/,. Kkenn t/is àereà üöer d5 dn/n'6 ea'l'skie/'t /ìcktte.'

tk'. ?r.
Ersparnis xu dunsten der demeinden. 667,500 du 20,200
Krsparnis xu dunsten des sissies 084,500 du 27,000

Kot al 1,652,000 du 40,500

à. vie Kntls8tung äurck Verminderung der ^U8gsben für Vnter8tütxungen dureli
die'durgerlielie Armenpflege.

im dakre 1027 kaken noek folgende demeinden, kxw. Korporationen für
ikre Vngekörigen Oie kurgerkeke Armenpflege durekgsfükrt:

àrberx, Kieâerried b. X.» LurAsrAemeinclo und '13 Xilrdtv dor Ltadt Lern, IZiel, Löxioßva,
Keudrin^en, Vin^plx, ^.rel>, IZüron, tlisssdaeü, ^Isinisker^, pislerlen, IZur^dork, (lorAsmons,,
tüormorrk, dortvöort, Lourtelarv, 8i. Immer, drvin, ?sr^> Lonosdox, Villervi, DelskerF,
Kiesen, l^aukon-Lìadb und Kgukon-Vorsìadi, IZevilsrcl, Kliâîillon, tlourivndlin, Lonrt, drsndval,
NsIIsra^, perrelitl^v, pnnìsneì, Keeonvilier, l'avannes, tiüld, Kidau, Laknern, ?r,inìruì, ken-
ÜAsn, 1'Iiun, ^Van^en.

ks wurden keine direkten krkekungen üker die Einwirkung' der Alters-
und Ilinterlassenenversiekerung nui die Kasten der kurgerkeken Armenpflege
gemaekt. Nun kann jedoek diese Deeinklussung auf drund der örtlieken Armenpflege

einigerma88en aksekatxen. Der Vltersaulkau und damit auek das Ver-
kältnis der Deitragspfkektigen xu den durck die Versiekerung Degünstigten
kann kei keiden Instituten als ungefäkr gleiek angenommen werden. Wäre
die (Qualität der Vrmenpflege genau gleielr, so müsste sick die kntlastnng,
gemessen am desamtaufwand der kurgerkeken Vrmenpklege, gleiek auswirken
wie die Entlastung der örtlieken Vrmenpflege, gemessen an deren desamtauk-
wand. Die Unterstützung kei der kurgerkeken Armenpflege ist jedoek durck-
seknittliek sickerlick etwas reieklieker, so dass die Entlastung durck die VIters-
und Idinterlassenenversiekerung niekt wokl naek Vlassgake der kinsparungs-
erwartung pro 100 kranken Aufwand der örtlieken Armenpflege errecknet
werden kann.

Das Verkältnis der Dnterstütxungsfälle der kurgerkeken Vrmenpkege
xu denen der örtlieken Vrmenpklege gikt jedenfalls die Zutreffendere drundlage
für die iVksökätxung der Entlastung.

Die möglieke kinsparung auf den ldnterstütxungske trägen der örtlieken
Vrmenpflegk kaken wir ermittelt

für die Idekergsngsxeit auf kr. 1,085,600 du 33,700
naek der Dekergangsxeit 1,652,000 du 40,500.

Das sind pro „ldnterstütxungsfall" der örtlieken Vrmenpllege des dakres
î927 ' in der ldekergangsxeit kr. 40,75 du ^,27

naek der Dskergangsxeit 62,02 du 1,52

oder per 100 kranken Vufwand der örtlieken Armenpflege des dakres 1027:

in der Dekergangsxeit kr. 12,44 du l1>30

naek der Dekergangsxeit 18,03 du 0,46.

Die kurgerlieke Vrmenpklege weist pro 1027 — 1386 Dnterstütxungsfälle
mit kr. 805.401.— Dnterstütxungssumme naek. demessen an der T^akl der
Dnterstütxungsfälle liesse siek eine möglieke kinsparung erwarten

in der Dekergangsxeit von. kr. 56,500 du kr. 1800
naek der Dekergangsxeit von 101,200 du 3100.
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Da die Unterstützung der bürgerlichen Armenpflege pro Unterstützungsfall
etwas grösser ist als jene der örtlichen Armenpflege, so tritt auch, als Folge

der Alters- und linterlassenenrenten, eine etwas grössere Einsparungsmöglichkeit
pro Unterstützungsfall in Erscheinung. Das ist namentlich für die Zeit

nach der Uebergangsperiode der Fall. Wir machen deshalb auf die oben errechneten

Beträge einen Zuschlag, in der Uebergangszeit von 1/g, nach der Uebergangs-
zeit von V4 und veranschlagen daher die mögliche Einsparung

in der Uebergangszeit auf Fr. 66,000 i 2100

nach der Uebergangszeit auf Fr. 126,000 4000

Es ist anzunehmen, dass die bürgerliche Armenpflege, die ja im Kanton
Bern freigebiger ist als die örtliche, von der Möglichkeit, diese weitgehende
Entlastung der Armenrechnungen herbeizuführen, gar nicht in vollem Umfange
Gebrauch machen wird.

e. Die Entlastung durch Verminderung der Ausgaben für Unterstützungen durch
die auswärtige Armenpflege.

Die Wirkung der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf die auswärtige
Armenpflege haben wir auf Grund direkter Erhebung nicht festgestellt. Doch
kann man sie in ähnlicher Weise abschätzen, wie wir das für die Berechnungen
der bürgerlichen Armenpflege machten. Die Entlastung wird im gleichen
Verhältnis wie die Armenlast auf Wohn- und Bürgerortskanton sich aufteilen.
Man braucht deshalb keine Unterscheidung zwischen den Kosten für die Armenpflege

in den Konkordatskantonen und den übrigen Gebieten zu machen.
Auch der Aufwand für die heimgekehrten, verarmten Berner bedarf keiner
besonderen Untersuchung. Die Qualität der Unterstützung bei der auswärtigen
Armenpflege wird nicht wesentlich von derjenigen der örtlichen Armenpflege
abweichen. Aus diesen Gründen lässt sich der aus der örtlichen Armenpflege
errechnete Ersparnisindex mit befriedigender Genauigkeit auf die Verhältnisse
der auswärtigen Armenpflege übertragen.

Im Jahre 1927 betrug der Aufwand für die auswärtige Armenpflege
(Gesamtaufwand für die Unterstützung ausser Kanton, für die nach der
Heimschaffung im Kanton Unterstützten, sowie Beiträge für die im Kanton wohnenden
Angehörigen der Konkordatskantone) Fr. 2,699,200.—.

Die Einsparung durch die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Basis
1927) kann demnach geschätzt werden:

Für die Uebergangszeit:
(12,44 ± 0,39) % von Fr. 2,699,200.— Fr. 335,800 ± 10,500

Nach der Uebergangszeit:
(18,93 ± 0,46) % von Fr. 2,699,200.— Fr. 511,000 ± 12,400

f. Die Belastung der Gemeinden und des Kantons aus Arbeitgeberbeiträgen.
Eine umfassende Statistik über die Zahl der Gemeindefunktionäre im Kanton

besteht nicht. Zur Darlegung des Einflusses der Arbeitgeberbeiträge auf die
Gemeindefinanzen sind wir deshalb auf Schätzungen angewiesen, die wir auf
Grund unserer Erhebungen in 49 Kontröllgemeinden vornehmen können.
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Da die Unterstützung der DurgerlieDen ^rmenpslege pro Dnterstüt^ungs-
kall etwas grösser ist als jene der örtlieDen Wmenpslege, so tritt aueD, als Dolge
der Alters- und I linterlassenenrenten, eine élevas grössere DinsparungsmöglieD-
keit pro Dnterstüt^ungssall in DrseDeinung. Das ist namentlieD sür die ^eit
naeD der DeDergangspsriode der Dali. Wir maeDen desDalD aus die oDen erreelme-
ten Deträge einen /useDlag, in der DeDergangs^eit von ^/s, naeD der DeDergangs-
?.eit von 1/^ nnd veranseDIagen dalier die möglieDe Dinsparung

in der DeDergangs^sit aus Dr. 66,WO ik 2166

naeD der DeDergangsxsit ans Dr. >26,666 di 4666

Ds ist. anxuneDmen, dass die DurgerlieDe /Vrnìenpslege, die ja irn Ivanton
Dorn sreigeDiger ist als die örtlieDe, von der NöglieDkeit, diese weitgeDende
Dntlastung der WmenreeDnungen DerDeixusüDren, Zar nieDt in vollem Dmsange
DeDraueD maeDen wird.

e. vie IDntls8tung äurek Verminderung der 7^u8gsben kür Vnter8tütxungen dureü
die »unartige Armenpflege.

Die Wirkung der Alters- nnd IlinterlassenenversieDerung aus die auswärtige
^rmenpslege DaDen wir ans Drund direkter DrDeDung nieDt sestgestellt. Doeli
kann man sie in äDnlieDsr Weise aDseDätxen, wie wir das sür die DereeDnungen
der DurgerlieDen ^rmenpslege maeDten. Die Dntlastung wird im glsieDen
VerDältnis wie die Wmenlast aus WoDn- nnd Dürgerortskanton sied austeilen.
IVlan DraueDt desDalD keine DnterseDeidung ^wiseDen den Kosten snr die Wmen-
pklege in den Konkordatskantonen und den üDrigen DeDisten xu maeDen.
v^ueD der Aufwand sür die DeimgekeDrten, verarmten Derner Dedars keiner Ds-
sonderen DntersueDung. Die (Qualität der Dnterstütxung Dei der auswärtigen
Armenpflege wird nieDt wesentlioD von derjenigen der örtlieDen Armenpflege
aDweieDkn. ^us diesen Dründen lässt sieD der aus der örtlieDen Armenpflege
erreeDnete Drsparnisindex mit Desriedigender Densuigkeit aus die VerDältnisse
der auswärtigen Armenpflege üDertragsn.

Im 6aDre 1927 Detrug der Aufwand sür die auswärtige àmenpslege (De-
samtauswand sür die Dnterstütxung ausser Kanton, sür die naeD der Idsim-
seDaksung im Kanton Unterstützten, sowie Deiträge sür die im Kanton wolmenden
^ngeDörigen der Konkordatskantone) Dr. 2,699,266.—.

Die Dinsparung durelr die Alters- und IdinterlassenenversieDerung (Dasis
1927) kann demnaeD gsseDàt werden:

Dür die DeDergangsxeit:
(12,44 iD 9,39) von Dr. 2,699,266.— ^ Dr. 335,866 di 16,566

KaeD der DeDergangsxeit:
(18,93 di 9,46) °/) von Dr. 2,699,269.— ^ Dr. 511,699 di 12,469

k. vie Leistung der gemeinden und de8 Ksntvn8 su8 ^rbeitgeberbeiträgen.
Dine umfassende 8tatistik üDer die ^ald der Demeindelunktionäre im Kanton

DesteDt nieDt. ^>ur Darlegung des Dinllusses der WDeitgeDerDeiträgs aus die
Demeindesinanxen sind wir desDalD aus 8eDät?ungen angewiesen, die wir auk
Drund unserer DrDeDungen in 49 Kontröllgemeinden vorneDmen können.
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Bei der Verarbeitung unseres Erhebungsmaterials gingen wir von der
Annahme aus, dass der Arbeitgeberbeitrag für Personen, die gleichzeitig an mehreren
Orten beschäftigt werden, entsprechend aufgeteilt wird. Eine Reduktion auf
solche Arbeitnehmereinheiten wurde besonders bei Arbeitslehrerinnen
notwendig, die von mehreren Gemeinden beschäftigt werden. Die Nichtberücksichtigung

dieses Zustandes würde sonst zu Doppelzählungen Anlass gehen.
Insgesamt wurden in den 49 Kontrollgemeinden für das Jahr 1927 751

Arbeitnehmereinheiten festgestellt; das sind per 1.00 Personen der
Wohnbevölkerung des Jahres 1920 0,9 Personen.

Ein bestimmter Einfluss der Landesteile auf die Zahl der Gemeindebediensteten
ist nicht feststellbar. Dagegen weisen die Städte eine etwas grössere Quote

auf als die Landgemeinden. Per 1.00 Personen der Wohnbevölkerung des Jahres
1920 wurden Arbeitnehmereinheiten ermittelt :

in den Gemeinden mit mehr als 50% landwirtschaftlicher Bevölkerung: 0,8

„ „ i, „ 20-50 % „ „ 0,8

„ „ weniger als 20 % „ „ 1,1.

(Davon entfällt auf Interlaken eine Quote von 2,5 Einheiten. Unter
Ausschluss der Gemeinde Interlaken beträgt die Quote 0,9 %.)

Die Stadt Bern besitzt nach Mitteilung des statistischen Amtes der Stadt
im Jahre 1.927 2792 Gemeindefunktionäre oder auf 100 Personen der
Wohnbevölkerung des Jahres 1920 2,7. Gestützt auf diese Unterlage schätzen
wir die Zahl der Gemeindefunktionäre des Kantons Bern pro 1927 ein wie folgt:

Städte Bern, Biel, Thun, Burgdorf, Langenthal, Interlaken und St. Immer.
1920: 1.79,746 Einwohner (à 2,65%) — rund 4750

Uehriger Kanton 1920: 494,648 Einwohner (ä 0,9%) • — rund 4450

Total rund 9200.

Der Arbeitgeberbeitrag zu Lasten der Cremeindekassen macht demnach aus:
9200 Arbeitnehmereinheiten à Fr. 15.— — Fr. 138,000.—.

Auch der Kanton Bern hat als Arbeitgeber Beiträge zu leisten. Er beschäf tigt
insgesamt unter Einschluss der Pfarrer rund 3850 Personen. Da ein Teil davon
sich in Doppelstellung befindet, veranschlagen wir die zu seinen Lasten fallende
Beitragsleistung auf

3500 Arbeitnehmereinheiten à Fr. 15.— Fr. 52,500.—

Die Belastung der Burgergemeinden aus Arbeitgeberbeiträgen lassen wir,
weil nicht erheblich, unberücksichtigt.

g. Entlastung durch Begünstigung der Fürsorgekassen.

Die Hälfte der festgesetzten Leistungen der allgemeinen VolksVersicherung
verfällt zu Gunsten derjenigen Fürsorgekassen, an die die Arbeitgeber mindestens
in gleichem Masse wie das Personal Zuschüsse geleistet haben. In der Ueber-
gangszeit ruht die Volksversicherung für Personen, die aus eigenen Mitteln
oder Pensionen ihren Unterhalt in auskömmlicher Weise bestreiten können. Und
da die Rentner bestehender Pensionskassen in der Regel dieser Gruppe von

— 24 —

Dei cler Verarbeitung unseres Lrbebungsmateriuls Zinsen wir von der Vn-
uubme uns, dass der Vrbeitgeberbsitrag kür Personen, die gleiobxeitig on mebrsrsn
Orten bssebaktigt werden, entsprsebencl uukgeteilt wird. Line llsduktion uuk
solebe Vrbeitnebmereinbeiten wurde besonders bei Vrbeitslebrerinnsn
notwendig, ciie von mebrersn demeinden besebäktigt werden. Oie IXiebtberüek-
siebtigung dieses Zustandes würde sonst xu Ooppelxäblungen Unisss geben.
Insgesamt wurden in den 49 Lontrollgemeinclen kür dus dubr 1927 — 75!
vrbeitnebmereinbeiten kestgestellt; das sind per 199 Personen der Wobnbs-
völkerung des dabres 1929 — 9,9 Personen.

Lin bestimmter Linklnss cler Lunclesteile uuk clie /u51 cier demeinclebedienste-
ten ist niebt keststellbur. Dagegen wsiseic clie 3tädte eine etwas grössere ()uote
uuk uls clie Landgemeinden. per 199 Personen cler Wobnbevölkerung cles .labres
1929 wurden Vrbeitnebmereinbeiten ermittelt:

in clsn demeinden mit mebr uls 59 3^, lundwirtsebaktlieber Oevölkerung: 9,8

„ " -, » 29-59°/, „ „ 9,8
>, u „ weniger uls 29 °/, „ 1,1.

(Davon entküllt uuk lnterluken eine (luote von 2,5 Linbeiten. Unter Vus-
sebluss cler demeinde lnterlaken beträgt clie ()uote 9,9 </,.)

Oie 3tuclt Oern besitxt nuob lVlitteilung cles statistiseben Vmtss cler Ltuclt
im dabre 1927 — 2792 demeindekunktionüre oder uuk 199 Personen der
Wobnbevölkerung des dubres 1929 — 2,7. destütxt uuk diese Lnterlage sebütxen
wir die ?,abl der demeindekunktionüre des Lantons Lern pro 1927 sin wie kolgt:

Ltüclte Lern, kiel, Lbun, Ourgdork, Lungentbal, lnterluken und 8t. Immer.
1929: 179,746 Linwolmer (à 2,65</>) — rund 4759

klebriger Lanton 1929: 494,648 Linwolmer (à 9,9°^,) — rund 4459

Votai rund 9299.

Oer Vrbeitgeberbeitrag xu Lüsten der demeindekassen maebt clemnaeb uns:
9299 Vrbeitnebmereinbkiten u Lr. 15.— — Lr. 138,999.—.

Vueb der Ivunton Lern bat uls Vrbeitgeber Oeiträge xu leisten. Lr besebäktigt
insgesamt unter Linsebluss der pkurrsr rund 3859 Personen. Oa sin Veil davon
sieb in Ooppelstellung bekindst, veranseblagen wir die xu seinen Lüsten lullende
Oeitragsleistung uuk

3599 Vrbeitnebmereinbeiten à Lr. 15.— — Lr. 52,599.—

Oie Oelastung cler Ourgergemeinden aus Vrbeitgeberbeiträgen lusseu wir,
weil niebt erbeblieb, unberüeksiebtigt.

LntlsgtunA àrek öe^ünstizun^ âer Lür8orgeka88en.

Oie llulkte der kestgesetxten Leistungen der allgemeinen Volksversieberung
verküllt xu dunsten derjenigen Lürsorgekussen, an die die Vrbeitgeber mindestens
in gleicbem Vlasse wie das Personal /msebüsss geleistet baben. In der Leder-
gangsxeit rubt die Volksversieberung kür Personen, die aus eigenen Vlitteln
oder Pensionen ibren Lnterbalt in auskömmlieber Weise bestreiten können. Lnd
da die ldentner bestellender pensionskassen in der Hegel dieser druppe von
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Personen zuzuzählen sein werden, so werden in der Uebergangszeit nur
bescheidene Leistungen zu Gunsten der Fürsox"gekassen zu verzeichnen sein; sie
werden zunächst nur, soweit Hinterlassenenrenten in Frage stehen, praktische
Bedeutung erlangen.

Wie hoch ist die Leistung zu Gunsten der Fürsorgekassen zu werten?
Es war nicht möglich, eine direkte Erhebung über das Ausmass der Begünstigung

der Fürsorgekassen durchzuführen. Um den Wert der Begünstigung
zu ermessen, ist das auch nicht nötig. Wir haben den Barwert der zu erwartenden

Leistungen an die Fürsorgekassen zu ermitteln. Dieser entspricht
annähernd der Höhe der notwendigen Jahresprämie, um später eine Leistung zu
erhalten, die der Begünstigung der Fürsorgekassen ebenbürtig ist. Nach unseren
Berechnungen ist diese erreichbar mit einer laufenden Prämie von zirka
Fr. 10.40. Es werden also durch die Leistung an die Pensionskassen ca. 2/3

des Arbeitgeberbeitrages zurückerstattet. Für unsere Ermittlungen werten
wir die Leistungen zu Gunsten der Fürsorgekassen auf Fr. 10.40 nach der
Uebergangszeit und während der Uebergangszeit auf Fr. 1.— per Mitglied der
in Frage stehenden Kassen. Als Entlastung hievon sind für den Arbeitgeber
soviel Prozent zu veranschlagen, als er am allfälligen Versicherungsdefizit
beteiligt ist.

Von dem in unsere Untersuchung einbezogenen Personal sind allgemein
die Lehrer versichert. Ausserdem besitzen Interlaken, Steffisburg und Muri
für das übrige Personal Hilfs- und Pensionskassen. Die Zahl der bernischen
Gemeinden mit Pensionskassen ist nicht besonders gross. Nur Bern, Biel, Burgdorf,

Interlaken, Langenthal, Langnau i. E., Muri. Steffisburg und Thun
besitzen derartige Institute. Wir schätzen die Zahl der Funktionäre dieser
Gemeinden unter Ausschluss der Lehrer auf ca. 3600, d. h. rund 2% ihrer
Bevölkerung. Davon sind schätzungsweise 5—6% nicht versichert. Da diese
Gemeinden am Defizit ihrer Kassen in der Regel mit 7/12 beteiligt sind, so führt
Art. 20 zu folgender Einsparung:

In der Uebergangszeit:
3400 à Fr. 1.— — Fr. 3400, davon 7/12 rund Fr. 2000.—

Nach der Uebergangszeit:
3400 à Fr. 10.40 - Fr. 35,360, davon 7/12 rund Fr. 20,600.—

Für den Finanzhaushalt des Kantons spielt Art. 20 insofern eine Rolle,
als er für die Hülfskasse des Staatspersonals, wie für die Lehrerversicherungs-
kasse Rückwirkungen äussert. Für das Betriebsdefizit der Lehrerversicherungskasse

haftet der Staat zur Hälfte, für jenes der Hülfskasse des Staatspersonals
dagegen zu 7/12.

Die Zahl der Mitglieder der Hülfskasse des Staatspersonals betrug 1927
rund 3275. Der jährliche Wert der Entlastung für den Staat kann deshalb
veranschlagt werden wie folgt :

In der Uebergangszeit:
3275 à Fr. 1.— - Fr. 3275.—, davon 7/12 rund Fr. 1900.—

Nach der Uebergangszeit:
3275 à Fr. 10.40 Fr. 34,060, davon 7/12 rund Fr. 19,900.—.
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Personen xuxuxäblsn sein werden, so werden in der Debergangsxeit nur be-
sobeidsne Leistungen xu Dunsten der pürsorgekassen xu verxeiebnen sein; sie
werden xunäebst nur, soweit Llinterlassenenrenten in präge steben, praktisebe
Ledeutung erlangen.

^Vie boeb ist die Leistung xu (dunsten der pürsorgekassen xu werten?
Ls war niebt möglieb, sine direkte prbebung über das Vusmass der Begünstigung

der pürsorgekassen durebxukübren. Dm den ^Vert der Begünstigung
xu ermessen, ist das aueb nielrt nötig. ^Vir baben den Larwert der xu erwarten-
den Leistungen an dis pürsorgekassen xu ermitteln. Dieser entspriebt an-
nälrernd der Höbe der notwendigen dabresprämie, urn später eine Leistung xu
erkalten, die der Begünstigung der pürsorgekassen ebenbürtig ist. blaeb unseren
Bereebnungen ist diese erreiebbar rnit einer lsukenden Prämie von xirka
Dr. 10.40. ps werden also durelr die Leistung an die Pensionskassen ea. ^/g
des Vrbeitgeberbeitrages xurüelierstattet, pur unsere prmittlungen werten
wir die Leistungen xu Dunsten der pürsorgekassen auk Pr. 10.40 naelr der
Debergangsxeit und wäbrend der Debergangsxeit auk Pr. 1.— per Nitglied der
in präge stellenden Kassen. VIs pntlastung lrievon sind kür den Arbeitgeber
soviel proxent xu vsranseblagen, als er am alllälligen Versieberungsdekixit be-
teiligt ist.

Von dem in unsere Dntersuebung einbexogenen Personal sind allgemein
die Dslrrsr versiebert. Vusserdem besitxen Interlaken, Atekkisburg und Nuri
kür das übrige Personal Llilks- und Pensionskassen. Die Tiabl der berniseben
Demeinden mit pensionskassen ist nielrt Iresonders gross. iVur Lern, Liel, Lurg-
dork, Interlaken, Dangentlraì, Dangnau i. p., Nuri. ötekkisburg und Dlrun lre-
sitxen derartige Institute. 4Vir solrätxen die ^abl der Punktionäre dieser
Demeinden unter Vussebluss der Delrrer auk ea. 3600, d. Ir. rund 2^ ilrrsr
Bevölkerung. Davon sind selrätxungsweise 5—6"/g nielrt versielrert. Da diese
Demeinden am Dekixit ilrrsr Kassen in der Legel mit beteiligt sind, so kübrt
àt. 20 xu kolgender pinsparung:

ln der Delrergangsxeit:
3400 à Pr. 1.— — Pr. 3400, davon — rund Pr. 2000.—

blaeb der Delrergangsxeit:
3400 à Pr. 10.40 ^ Pr. 35,360, davon 7/^ ^ rund Pr. 20,600.—

pur den pinanxlrauslralt des Kantons spielt Vrt. 20 insokern eine Lolls,
als er kür die Dülkskasse des Ltastspersonals, wie kür die Dklrrerversielrerungs-
Kasse Büekwirkungen äussert. pür das Betrisbsdekixit der Dklrrerversielrerungs-
Kasse lraltet der Ltaat xur Dälkte, kür jenes der Dülkskasse des Ltaatspersonals
dagegen xu ^.

Die Xalrl der Nitglieder der Dülkskasse des Ltaatspersonals betrug 1927
rund 3275. Der jäbrliebe Wert der pntlastung kür den Ataat kann desbalb
veranseblagt werden wie kolgt:

In der Debergangsxeit:
3275 à Pr. 1.— ^ Pr. 3275.—, davon ^ rund Pr. 1900.—

k>iaob der Debergangsxeit:
3275 à Pr. 10.40 ^ Pr. 34,060, davon ^ rund Pr. 19,900.—.
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Der Bestand der Lehrerversicherungskassen betrug 1927 rund 4400
Mitglieder. Die Entlastung für den Staat errechnet sich daher wie folgt :

In der Uebergangszeit:
4400 à Fr. 1.— Fr. 4400, davon % rund Fr. 2200.—

Nach der Uebergangszeit:
4400 à Fr. 10.40 Fr. 45,760, davon % rund Fr. 22,900.—.

h. Belastungen durch Subventionen.

Für die Uebergangszeit ist die notwendige Subvention gestützt auf die
vorgesehenen Leistungen und auf den Altersaufbau, wie er gegenwärtig
vorhanden ist, auf rund Fr. 1.40 per Kopf der Wohnbevölkerung zu veranschlagen.
Nach der Uebergangszeit beträgt sie das dreifache oder Fr. 4.20.

Der Kanton Bern zählte 1927 rund 700,000 ± 2000 Personen
Wohnbevölkerung. Der Aufwand für die Subvention hätte 1927 für den bernischen
Haushalt betragen :

Im Uebergangsverhältnis rund Fr. 980,000.-—.

Im Dauerverhältnis rund Fr. 2,940,000.-—.

i. Schlussergebnisse.

Unter Voraussetzung der Ordnung der Dinge im Sinne des Vorentwurfes
vom August 1928 veranschlagen wir auf Grund vorstehender Einzelberechnungen
die Belastungen und Entlastungen der bernischen Staats- und
Gemeinderechnungen durch die Einführung der Alters- und Flinterlassenenversicherung
bei einem statischen Zustand, der den Verhältnissen des Jahres 1927 vollständig
entspricht, wie folgt:

aa. In der Uebergangszeit:
1. Belastungen :

Subventionen des Staates (ca. 700,000 Einwohner) Fr. 980,000.—
Arbeitgeberbeiträge :

der Gemeinden (9200 Beiträge) Fr. 138,000.—
des Staates (3500 Beiträge) 52,500.— 190,500.-—

Subsidiäre Beitragsleistungen:
für 24,365 Personen der örtlichen Armenpflege Fr. 364,800.—
für 1210 Personen der bürgerlichen Armenpflege 18,100.—
für 7500 Personen der auswärtigen Armenpflege 112,500.— 495,400.—

Summa Belastungen Fr. 1,665,900.—
ab:

2. Mögliche Entlastungen (Einsparungen) :

auf Unterstützungen
der örtlichen Armenpflege Fr. 1,085,600.—
der bürgerlichen Armenpflege 66,000.—
der auswärtigen Armenpflege 335,800.—

Summa Fr. 1,487,400.—
auf den Leistungen für die Hilfskassen

des Gemeindepersonals .Fr. 2000.—
des Staatspersonals 1900.—
der Lehrerschaft 2200.— 6,100.—

Summa mögliche Entlastungen Fr. 1,493,500.—
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Der Destand 6er bebrerversieberungsbassen betrug 1927 rund 4499 iVlit-
glieder. Die Dntlastung lür den Staat erreebnet sieb daber wie kolgt:

In der Debergangsxeit:
4499 à Dr. 1.— — Dr. 4499, davon ^ — rund Dr. 2299.—

Vaeb der liebergangsxeit:
4499 à Dr. 19.49 — Dr. 45,769, davon ^ " rund Dr. 22,999.—.

b. kelastunAen durcb Subventionen.

Dür die liebergangs^eit ist die notwendige Subvention gestützt aul die
vorgesebenen Deistungen und aul den ^ltersaulbau, wie er gegenwärtig vor-
banden ist, aul rund Dr. 1.49 per Kopl der ^Vobnbevölberung ?u veranseblagen.
Vaeb der Debergangs^eit beträgt sie das dreilaebe oder Dr. 4.29.

Der Kanton Lern ?äblte 1927 rund 799,999 du 2999 Dersonen Wobn-
bevölberung. Der i^ulwand lür die Subvention bätte 1927 lür den berniseben
blausbalt betragen:

Im Debergangsverbältnis rund Dr. 989,999.—.

Iin Dauerverbältnis rund Dr. 2,949,999.-—.

i. Seblusserxebtàe.
Unter Voraussetzung der Drdnung der Dinge im Sinne des Vorentwurles

vom Vugust 1928 veranseblagen wir aul Drund vorstebender Din^elbereebnungen
die Delastungen und Dntlastungen der berniseben Staats- und Demeinde-
reebnungen dureb die Dinlübrung der Vlters- und blinterlassenenversieberung
bei einem statiseben Zustand, der den Verbältnissen des dabres 1927 vollständig
entspriebt. wie lolgt:

an. In der liebe rgangsxeit:
1. kelsstungen:

Ludventionsn des Staates ^ea. 700,000 pinwoünsr) Pr. 980,000.—
^4r1>öitgk1>sr1>eiträgö :

der deineindsn ^9200 Beiträge) Pr. t38,000.—
des Staates ^3500 Beiträge) 52,500.— 190,500.-—

Sudsidiäre Beitragsleistungen:
kür 24,365 Personen der örtlioäen ^.rinsnpklegs. Pr. 364,800.—
kür 1210 Personen der burgsrliolien ^rinenpklsge 18,100.—
kür 7500 Personen der auswärtigen àrnsnpklegs 112,500.— 495,400.—

summa Belastungen Pr. 1,663,900.—
at>:

2. IVliiglicUe Entlastungen sBinsparungen) :

auk Unterstützungen
der örtlieltsn Xrrnenpklege Pr. 1,085,600.—
der bürgerlichen àrnenpklege 66,000.—
der auswärtigen ^.rinenpklege 335,800.—

Summa Pr. t>487,400.—
auk den Leistungen kür die Bilkslcassen

des deinsindepsrsonals .Pr. 2000.—
des Staatspsrsonals 1900.—
der Bebrersekakt 2200.— 6,100.—

Summa mögliche pntlsstungen Pr. 1,493,300.—
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verbleibt :

3. Mutmassliche Belastung der bernischen Staats-und Gemeinderechnungen Fr. 172,400.—
Das ergibt per 100 Einwohner

des berechneten Bestandes des Jahres 1927 Fr. 24.63
des gezählten Bestandes des Jahres 1920 25.56

bb. Nach der Uebergangszeit :

(wenn die Versicherung im Jahre 1927 schon mehr als 15 Jahre bestanden hätte)
1. Belastungen:

Subventionen des Staates (700,000 Einwohner) Fr. 2,940,000.-
Arbeitgeberbei träge

der Gemeinden (9200 Beiträge) Fr. 138,000.—
des Staates (3500 Beiträge) „ 52,500.— „ 190,500.-

Subsidiäre Beitragsleistungen:
für 24,365 Personen der örtlichen Armenpflege Fr. 364,800.—
für 1210 Personen der bürgerlichen Armenpflege 18,100.—
für 7500 Personen der auswärtigen Armenpflege 112,500.— 495,400.-

ab :

2. Mögliche Entlastungen (Einsparungen) :

auf Unterstützungen
der örtlichen Armenpflege Fr. 1,652,000.—
der bürgerlichen Armenpflege 126,000.—
der auswärtigen Armenpflege 511,000.—

Summa Fr. 2,289,000.—
auf den Leistungen für die Hilfskassen

des Gemeindepersonals Fr. 20,600.—
des Staatspcrsonals 19,900.—
der Lehrerschaft 22,900.— 63,400.—

Summa Belastung Fr. 3,625,900.—

Summa mögliche Entlastungen Fr. 2,352,400.—
verbleibt :

3. Mutmassl. Belastung der bernischen Staats- und Gemeinderechnungen Fr. 1,313,500.—
Das ergibt per 100 Einwohner
des berechneten Bestandes des Jahres 1927 Fr. 187.64
des gezählten Bestandes des Jahres 1920 194.77

Bei der geltenden Armengesetzgebung würden durch die Einführung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung die Gemeinderechnungen begünstigt,
die bernische Staatsrechnung dagegen belastet. Unter der Voraussetzung,
dass der Kanton die Subvention voll zu übernehmen hat und keine Revision
des Armengesetzes vorgenommen wird, ist folgende Aufteilung der Belastungen
und Begünstigungen auf Staat und Gemeinden zu erwarten:

aa. In der Uebergangszeit:
1. Belastungen: Gemeinden Staat

Subvention des Staates Fr. — Fr. 980,000.—
Arbeitgeberbeiträge 138,000.—
Subsidiäre Beitragsleistung

der örtlichen Armenpflege 203,870.-— 160,930.-—
der bürgerlichen Armenpflege 18,100.— —
der auswärtigen Armenpflege — 112,500 —

Summa 1. Belastungen Fr. 359,970.— Fr. 1,305,930.—
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verbleidt:
Z. klutmssslietie Belastung der bernisclien Staats- und (îemeindereclmungen — Pr. 172,499.—

I)as ergidt per 400 pinwolcnsr
des berechneten Bestandes des dskres 1927 Pr. 24.63
des gewählten Bestandes des dahres 1929 25.56

dà. )>laeli cler IlederZanAs^eit:
swenn dis Versicherung im dahre 1927 schon inehr aïs 15 dahre bestanden hätte)

1. Belastungen:
Subventionen dss Staates )799,999 Binwobner) Pr. 2,949,999.-
^rbeitgeberbeitrâge

der (deineindsn s9299 Beiträge) Pr. 138,999.—
dss Staates ^3599 Beiträge) „ 52,599.— „ 199,599.-

Kubsidiärs Beitragslsistungen:
tür 24,365 Personen der örtlichen ^.rinenpilege Pr. 364,899.—
tür 1219 Personen der bürgerlichen àinenpîlege 18,199.—
iür 7599 Personen der auswärtigen Vrinsnpllsge 112,599.— 495,499.-

ad:
2. Illögliche Bntlsstungen Einsparungen)

aus Unterstützungen
der örtlichen àinenptlege Pr. 1,652,999.—
der bürgerlichen àinenptlege 126,999.—
der auswärtigen àinenpllegs 511,999.—

Summa Pr. 2,289,999.—
suk den Beistungen sür die Bilksbasssn

des (dsineindepersonals Pr. 29,699.—
des Staatspersonals 19,999.—
der Bshrerschadt 22,999.— 63,499.—

Summa Belastung Pr. 3,625,999.—

Summa mögliche Entlastungen Pr. 2,352,499.—
verbleibt:

3. Mutmsssl. Belastung der bernischen Staats- und Lemeindereelmungen Pr. 1,313,599.—
Das ergibt per 199 Binwobnsr
des berechneten Bestandes des dahres 1927 Pr. 187.64
des gewählten Bestandes des dahres 1929 194.77

Lei cler Zeltenden àrueuAeset^AelzuuA würcleu clureli clie LinlüliruuA cler
Alters- uucl HiuterlasseueuversielierunA die (leiueiuclereeliuuuAeu lzkAüustiZt,
clie lzerniselie ZtaabsreeliuunA cluZeZen delastet. lanter àer VoraussetZiunZ,
class cler Xautou clie Lulivenliou voll ülzsrueliruen liat uncl lceine Levision
cles àinen^eset^es vorZenorninen wircl, ist lol^encle àlteilunA cler LelastunZen
uncl LeAünstiAun^en aul 3taat uncl (ûerneinàen 2iu erwarten:

an. In cler IleI>erZanAs?:eit:
1. Belastungen: (derneinden Staat

Subvention des Staates Pr. — Pr. 989,999.—
^rbsitgsbsrbsiträge 138,999.—
Subsidiàre Leitragsleistung

der örtlielcen Vrinsnpklege 293,879.-— —
der Bürgerlichen àrnsnpklege 18,199.— —
der auswärtigen àinenptlege — 112,599 —

Summa 1. Belastungen Pr. 359,979.— Pr. 1,395,939.—
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2. Mögliche Entlastungen : Gemeinden Staat
auf Unterstützungen der

örtlichen Armenpflege Fr. 431,500.— Fr. 654,100.
bürgerlichen Armenpflege 66,000.— -—
auswärtigen Armenpflege — 335,800.

auf den Leistungen für die Hilfskassen
des Gemeindepersonals 2,000.— —
des Staatspersonals — 1,900.
der Lehrerschaft — 2,200.

Summa 2. mögliche Entlastung Fr. 499,500.— Fr. 994,000.

3. Bilanz.
Belastungen Fr. 359,970.— Fr. 1,305,930.
Mögliche Einsparung 499,500.— 994,000.

Mehrbelastung (netto) — Fr. 311,930.

Mögliche Einsparung (netto) Fr. 139,530.—

bb. Nach der Uebergangszeit:
1. Belastungen:

Subventionen des Staates Fr. —- Fr. 2,940,000.-
Arbeitgeberbeiträge 138,000.— 52,500.-
Subsidiäre Beitragsleistungen

der örtlichen Armenpflege 203,870.— 160,930.-
der bürgerlichen Armenpflege 18,100.— —
der auswärtigen Armenpflege — 112,500.-

Summa 1. Belastungen Fr. 359,970.— Fr. 3,265,930.-

2. Mögliche Entlastungen :

auf Unterstützungen der
örtlichen Armenpflege Fr. 667,500.-— Fr. 984,500.-
burgerlichen Armenpflege 126,000.— —
auswärtigen Armenpflege — 511,000.-

auf den Leistungen für die Hilfskassen
des Gemeindepersonals 20,600.— —
des Staatspersonals — 19,900.-
der Lehrerschaft — 22,900.-

Summa 2. mögliche Entlastungen Fr. 814,100.— Fr. 1,538,300.-

3. Bilanz.
Belastungen Fr. 359,970.— Fr. 3,265,930.
Mögliche Einsparungen 814,100.— 1,538,300.-

Mehrbelastung (netto) — Fr. 1,727,630.

Mögliche Einsparungen Fr. 454,130.—
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2. lllöglielie Entlastungen: ^sinsinàen Staat
sui Unterstützungen àer

örtlielren ^rinsnpkìsgo kr. 431,500.— kr. 654,100.
durgsrlieìien àinenpklege 66,000.— -—
auswärtigen ^.rinenpklege — 335,800.

auk ci en Leistungen kür àis kkilkslcassen
àss (leineinàepsrsonals 2,000.— —
àes Staatspsrsonals — k,900.
àsr Belirsrsekakt — 2,200.

8umma 2. möglieke Entlastung kr. 499,50V.— kr. 994,000.

3. Bilan?.
Belastungen kr. 359,970.— kr. 1,^05,930.
^löglieke Einsparung 499,500.— 994,000.

Nkürbslsstung snetto) — kr. 311,930.

Nögliolie Einsparung Anette) kr. 139,530.—

?^aeìt lter kIkìiei^anAS?eit:
1. Belastungen:

Sukventionsn àes Staates kr. — kr. 2,940,000.-
^.rksitgekerbeiträge 138,000.— 52,500.-
Zuksiàiârs Beitrsgsleistungen

cler örtliellsn ^.rinsnpklsge 203,870.— 160,930.-
àsr kurgerlielisn àinenpklegs 18,100.— —
àsr auswärtigen ^.rinenpklegs — 112,500.-

Summ» 1. Belastungen kr. 359,970.— kr. 3,265,930.

2. lllögliclie kntisstungen:
suk Unterstützungen àer

örtliolien ^.rinsnpklegs kr. 667,500.-— kr. 984,500.-
burgerlielisn ^rinsnpklsgs 126,000.— —
auswärtigen àinsnpklsge — 511,000.-

auk àsn Beistungsn kür àis Ililkskassen
àes Llernsinàspsrsonals 20,600.— —
àss Staatspersonals — 19,900.-
àer kslìrsrselìakt — 22,900.-

8umma 2. möglieke kntisstungen kr. 814,100.— kr. 1,538,300.-

3. Bilan?.
Belastungen kr. 359,970.— kr. 3,265,930.
Nöglieke kinsparungen 314,100.— 1,538,300.

Nskrlzelastung ^nvtto) — kr. 1,727,630.

Nögliolle Einsparungen kr. 454,130.—
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